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Prüfungsordnung für das Fach Archäologie-Geschichte-Landschaft 

zur Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen innerhalb des Zwei-Fach-Modells 

an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 

vom 11.09.2020 

Auf Grund § 1 Absatz 1 Satz 3 der Rahmenordnung für die Bachelorprüfungen an der Westfälischen 

Wilhelms-Universität innerhalb des Zwei-Fach-Modells vom 6. Juni 2011 (AB Uni 2011/11, S. 762 ff.), 

zuletzt geändert durch die Siebente Änderungsordnung vom 2. Februar 2018 (AB Uni 2018/4, 

S. 190 ff.), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen:

§ 1

Studieninhalt (Module) 

(1) Das Fach Archäologie-Geschichte-Landschaft im Rahmen der Bachelorprüfung innerhalb des

Zwei-Fach-Modells umfasst nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Modul-

beschreibungen folgende Pflichtmodule:

1. Modul 1: Einführungsmodul: Methoden, Begriffe und Theorien in Prähistorischer Archäo-

logie und Geschichte

2. Modul 2: Praxismodul. Praxisbezogenes Arbeiten

3. Modul 3: Aufbaumodul A. Elemente wirtschaftlicher Entwicklung als Basis kulturhistori-

scher Prozesse

4. Modul 4: Aufbaumodul B. Elemente der Landschafts- und Siedlungsentwicklung als Basis

kulturhistorischer Prozesse

5. Modul 5: Aufbaumodul C. Physische Geographie

(2) 1Zudem umfasst das Fach Archäologie-Geschichte-Landschaft folgende Wahlpflichtmodule:

1. Modul 6 A: Vertiefungsmodul 1. Ur- und Frühgeschichte in ausgewählten Regionen Euro-

pas

2. Modul 6 B: Vertiefungsmodul 2. Ur- und Frühgeschichte in ausgewählten Regionen Euro-

pas

3. Modul 7 A: Vertiefungsmodul 1. Frühgeschichte und Mittelalter (Vormoderne) in ausge-

wählten Regionen Europas

4. Modul 7 B: Vertiefungsmodul 2: Frühgeschichte und Mittelalter (Vormoderne) in ausge-

wählten Regionen Europas

5. Modul 8: Bachelorarbeit

2Es müssen entweder die Modul 6 A und 6 B oder die Module 7 A und 7 B erfolgreich absolviert 

werden. 3Mit der verbindlichen Anmeldung zur ersten Studien- oder Prüfungsleistung innerhalb 

eines Wahlpflichtmoduls ist die Wahl dieses Moduls verbindlich erfolgt. 4Der Wechsel zum je-

weils anderen Wahlpflichtmodul ist danach ausgeschlossen. 5Nach endgültigem Nichtbestehen 
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eines der Wahlpflichtmodule ist kein Wechsel in die jeweils anderen Wahlpflichtmodule mög-

lich. 6Die Bachelorarbeit kann im Fach Archäologie-Geschichte-Landschaft geschrieben werden 

(Modul 8). 

 

(3) Die Modulbeschreibungen im Anhang sind Bestandteil dieser Prüfungsordnung. 

 

 

§ 2 

Prüfungsleistungen 

1Den Studierenden stehen für das Bestehen jeder Prüfungsleistung drei Versuche zur Verfügung. 2Die 

Bachelorarbeit kann einmal wiederholt werden. 3Wiederholungsversuche können nicht zum Zwecke 

der Notenverbesserung verwendet werden. 

 

 

§ 3 

Bachelorarbeit 

(1) Sofern die Bachelorarbeit im Fach Archäologie-Geschichte-Landschaft geschrieben wird, kann 

der/die Studierende ein Thema vorschlagen. 

 

(2) Das Thema wird erst ausgegeben, wenn im Fach Archäologie-Geschichte-Landschaft insgesamt 

mindestens 60 Leistungspunkte erworben wurden. 

 

(3) 1Die Bearbeitungszeit beträgt acht Wochen. 2Wird die Bachelorarbeit studienbegleitend abge-

legt, beträgt die Bearbeitungsfrist 14 Wochen. 3Die Bachelorarbeit gilt dann als studienbeglei-

tend, wenn parallel in einem erforderlichen Studienbestandteil des Zwei-Fach-Bachelor-Studi-

engangs noch ein oder mehrere Module absolviert werden müssen. 

 

 

§ 4 

Inkrafttreten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-

chungen der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 

 

(2) Diese Prüfungsordnung findet Anwendung für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 

2020/21 im Fach Archäologie-Geschichte-Landschaft im Bachelorstudiengang innerhalb des 

Zwei-Fach-Modells an der Westfälischen Wilhelms-Universität immatrikuliert sind. 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Geschichte/Philoso-

phie (Fachbereich 8) vom 13.07.2020. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-

schriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jah-

res seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeausschlusses 

nicht hingewiesen worden. 

 

 

Münster, den 11.09.2020 Der Rektor 

 

 Prof. Dr. Johannes W e s s e l s 
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Anhang: Modulbeschreibungen 

 

 

Einführungsmodul: Methoden, Begriffe und Theorien in Prähistorischer Archäologie und Geschichte 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul 
Einführungsmodul: Methoden, Begriffe und Theorien in Prähistorischer Archäolo-

gie und Geschichte 

Modulnummer 1 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
1.-2. 

Leistungspunkte (LP) 14 

Workload (h) insgesamt 420 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Grundlagenmodul führt in kulturwissenschaftliche Arbeitstechniken und in die grundlegenden Methoden 

der am Studiengang maßgeblich beteiligten geisteswissenschaftlichen Fächer ein. Darüber hinaus werden Fra-

gen der Theoriebildung behandelt. 

Lehrinhalte  

Das Modul liefert einen Überblick über die Ur- und Frühgeschichte als eine Wissenschaft vergangenen mensch-

lichen Lebens, die hauptsächlich aus den materiellen Zeugnissen früher Epochen der Menschheitsgeschichte 

kulturelle Phänomene und deren Wandel erschließt (Fund- und Befundanalyse; Interpretation; Verstehen und 

Erklären). Der Unterschied zu Perioden mit Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur wird deutlich. Die 

Methoden der prähistorischen Forschung, der archäologischen Quellengewinnung und der Fund- und Quellen-

kritik werden vermittelt. 

Das Modul vermittelt die grundlegenden Methoden und Sachverhalte des Fachs Ur- und Frühgeschichte im 

Kontext der Geistes- und empirischen Humanwissenschaften (Wissenschaftslehre der Archäologie, Stellung 

zu den Nachbarwissenschaften, Typologie und Klassifikation, relative und absolute Chronologie, Chorologie, 

Artefakte und Kulturen, Kultur und Ethnos) und führt an das Studium der Fachliteratur heran. 
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Lernergebnisse  

Die Studierenden kennen die Methodik prähistorischer Forschung. Sie können die verschiedenen Epochen und 

Perioden der frühen europäischen Menschheitsgeschichte voneinander unterscheiden und haben gelernt, ein-

zelne Epochen exemplarisch näher darzustellen. Sie haben einen ersten Zugang zum Studiengang mit Hilfe von 

Standardwerken (einführende Literatur, Lexika, bibliographische Hilfsmittel, Internetquellen u. a.), können bib-

liographieren und die Bereichsbibliotheken für die eigenen Studienzwecke nutzen. 

Die Studierenden erlangen Schlüsselfertigkeiten zu den Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens und sind in der 

Lage, Theorien und Methoden der prähistorischen Forschung im Unterschied zur historischen Forschung zu er-

kennen. 

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit (h)/ 

SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 V V Geschichtskultur P 30 h / 2 SWS 30 h 

2 V V Ur- oder Frühgeschichte P 30 h / 2 SWS 30 h 

3 V V Ur- oder Frühgeschichte P 30 h / 2 SWS 30 h 

4 S PS 
Methoden und Konzepte der Prähis-

torischen Archäologie 
P 30 h / 2 SWS 120 h 

5 Ü Ü 
Techniken des wissenschaftlichen 

Arbeitens 
P 30 h / 2 SWS 60 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
-  

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Klausur 90 min. 4 100% 

Gewichtung der Modul-

note für die Fachnote 
20% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Essay 2-5 Seiten 1  

2 Abschlusskolloquium 45 min. 2-3  

3 Klausur 90 min. 5  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 
- 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insgesamt 

erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungsleistungen 

und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordneten 

Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Anwesenheit empfohlen. 
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6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenz-

zeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

LV Nr. 3 1 LP 

LV Nr. 4 1 LP 

LV Nr. 5 1 LP 

Prüfungsleistung/en  Nr. 1 4 LP 

Studienleistung/en 

Nr. 1 1 LP 

Nr. 2 2 LP 

Nr. 3 2 LP 

Summe LP  14 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Wintersemester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Ralf Gleser, Prof. Dr. Eva Stauch 

Anbietender Fachbereich 8 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
- 

Modultitel englisch 
Introduction: Methods, concepts, and theories in prehistoric archaeology and 

history 

Englische Übersetzung 

der Modulkomponenten 

aus Feld 3 

LV Nr. 1: Historical culture 

LV Nr. 2: Prehistoric archaeology / protohistoric archaeology 

LV Nr. 3: Prehistoric archaeology / protohistoric archaeology 

LV Nr. 4: Methods and concepts in prehistoric archaeology 

LV Nr. 5: Techniques of scientific research methods 

 

9 Sonstiges 

 - 
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Praxismodul: Praxisbezogenes Arbeiten 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul Praxismodul: Praxisbezogenes Arbeiten 

Modulnummer 2 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
2.-6. 

Leistungspunkte (LP) 20 

Workload (h) insgesamt 600 h 

Dauer des Moduls 3 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Modul bietet eine praktische, teilweise projektbezogene Umsetzung des erworbenen theoretisch-metho-

dischen Wissens. Neben einer praxisbezogenen Übung (z. B. Keramikanalyse, Bestimmungsübung zu Men-

schen- oder Tierknochen, Archäometrie etc.), für deren Durchführung eine umfangreiche Lehrsammlung zur 

Verfügung steht, dienen drei Praktika, die aus mindestens zwei zukünftigen Berufsfeldern zu wählen sind 

(Ausgrabung / Survey, Denkmalpflege, Museum, Fachverlage etc.), dem Kennenlernen potentieller Arbeitge-

ber und der Einschätzung eigener Stärken. Dabei soll auf möglichst verschiedene Praktikumsanbieter geachtet 

werden. 

Lehrinhalte  

In der Übung mit starkem Praxisbezug werden Methoden der Fundaufnahme und Fundbearbeitung themati-

siert. Die Lehrsammlung der Abteilung als Ort „Forschenden Lernens“ bietet hier Anschauungs- und Untersu-

chungsmaterial. Die Teilnahme an Surveys und Ausgrabungen dient dazu, deren Organisation als Methode der 

systematischen Quellengewinnung zu erlernen und die Methoden der Flächengrabung (Schichtbeobachtung, 

Interpretation, georeferenzierte dreidimensionale Fund- und Befundeinmessung) kennenzulernen. Methoden 

der graphischen Fund- und Befunddokumentation sind sowohl in der Übung als auch in den Praktika Thema. 

Im Museumsbereich stehen Ausstellungskonzeptionen und museumsdidaktische Methoden im Fokus. Die 

Denkmalpflege bietet einen Einblick in die administrativen Prozesse der Erhaltung und Verwaltung von Kultur-

gütern. Ein Praktikum in einem Fachverlag zeigt die inhaltliche und praktische Arbeit des Publikationswesens 

auf.  

Lernergebnisse  

Die Studierenden verfügen über Grundlagenfertigkeiten in Praxis und Methoden der Feldforschung und sind 

in der Lage, anfallende Tätigkeiten auf Ausgrabungen und bei Prospektionen selbstständig durchzuführen. Sie 

kennen die Aussagemöglichkeiten und Anwendungen empirischer Forschungsmethoden und wissen die 

Grundlagen denkmalpflegerischer und musealer Tätigkeit sowie des Verlagswesens. 

Damit eignen sie sich wesentliche Problemlösungskompetenzen und Teamarbeitsfähigkeit an. Sie bauen ihre 

Organisationsfähigkeiten und ihr Zeitmanagement aus und verknüpfen gelerntes Wissen mit der Praxis. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 Ü Ü Dokumentation materieller Kultur P 30 h / 2 SWS 30 h 

2 P P Praktikum 1 P 0 h / 0 SWS 180 h 

3 P P Praktikum 2 P 0 h / 0 SWS 180 h 

4 P P Praktikum 3 P 0 h / 0 SWS 180 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
- 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MTP Praktikumsbericht 1 2 Seiten 2 unbenotet 

2 MTP Praktikumsbericht 2 2 Seiten 3 unbenotet 

3 MTP Praktikumsbericht 3 2 Seiten 4 unbenotet 

Gewichtung der Modul-

note für die Fachnote 
0% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat bzw. praktische Mitarbeit 30 min. 1  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 

Englischkenntnisse und Kenntnisse mindestens einer weiteren modernen Fremd-

sprache 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insgesamt 

erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungsleistun-

gen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeord-

neten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 

Die Anwesenheit in den Praktika ist der Festlegung der Praktikumsinstitution 

überlassen. In der Übung ist die Anwesenheit empfohlen. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenz-

zeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 0 LP 

LV Nr. 3 0 LP 

LV Nr. 4 0 LP 

Prüfungsleistung/en  

Nr. 1 1 LP 

Nr. 2 6 LP 

Nr. 3 6 LP 

Studienleistung/en Nr. 1 6 LP 

Summe LP  20 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Semester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Ralf Gleser, Prof. Dr. Eva Stauch 

Anbietender Fachbereich 8 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
- 

Modultitel englisch Practical experience 

Englische Übersetzung 

der Modulkomponenten 

aus Feld 3 

LV Nr. 1: Documentation of material culture 

LV Nr. 2: Practical training 1 

LV Nr. 3: Practical training 2 

LV Nr. 4: Practical training 3 

 

9 Sonstiges 

 - 
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Aufbaumodul A: Elemente wirtschaftlicher Entwicklung als Basis kulturhistorischer Prozesse 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul 
Aufbaumodul A: Elemente wirtschaftlicher Entwicklung als Basis kulturhistorischer 

Prozesse 

Modulnummer 3 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
2 

Leistungspunkte (LP) 8 

Workload (h) insgesamt 240 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Die Entwicklung und der Bestand früher Gesellschaften hingen wesentlich von deren Fähigkeit ab, Ressourcen 

zu erkennen, zu erschließen und zu nutzen. Der Begriff Kultur wird in diesem Modul daher primär auf die Ent-

faltung ökonomischer Aktivitäten und technologischer Fertigkeiten bezogen. Im Fokus des Aufbaumoduls ste-

hen daher Rohstoffgewinnung, Ressourcennutzung und die sich daraus ergebenden Umweltveränderungen 

und Gesellschaftsentwicklungen. 

Lehrinhalte  

Vermittelt werden Kenntnisse der wichtigsten archäologischen Quellengattungen in Bezug auf technologische 

Entwicklungen und die Gewinnung und Nutzung von Rohstoffen. Im Fokus stehen außerdem die Vermittlung 

von ökonomischen Grundmechanismen und Überlegungen zu Handel und Gütertausch früher Gemeinschaften 

im diachronen Vergleich. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden sind in der Lage, die wirtschaftlichen Prinzipien, die sich prä- und protohistorischen Gesell-

schaften manifestieren, zu erkennen, zu beschreiben und zu bewerten. Sie kennen ökonomische Grundbe-

griffe und können sie auf vor- und frühgeschichtliche Verhältnisse anwenden. Sie schulen ihre Problemlö-

sungskompetenz und ihre wissenschaftliche Diskursfähigkeit. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 S PS Wirtschaftsarchäologie P 30 h / 2 SWS 120 h 

2 Ü Ü Aspekte technologischer Entwicklung P 30 h / 2 SWS 60 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Studierenden wählen ein Referat oder eine Hausarbeit als MAP. Wird in diesem 

Modul ein Referat gewählt, muss im Aufbaumodul B eine Hausarbeit gewählt wer-

den und umgekehrt. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Referat oder Hausarbeit 
45 min. / 

15-20 Seiten 
1 100% 

Gewichtung der Modul-

note für die Fachnote 
12,5% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat, Poster oder Essay 
30 min. / 

5-10 Seiten 
2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 

Englischkenntnisse und Kenntnisse mindestens einer weiteren modernen Fremd-

sprache 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insgesamt 

erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungsleistun-

gen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeordne-

ten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Anwesenheit empfohlen. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenz-

zeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  Nr. 1 4 LP 

Studienleistung/en Nr. 1 2 LP 

Summe LP  8 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Sommersemester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Ralf Gleser, Prof. Dr. Eva Stauch 

Anbietender Fachbereich 8 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
- 

Modultitel englisch Elements of economical development as a basis for cultural-historical processes 

Englische Übersetzung 

der Modulkomponenten 

aus Feld 3 

LV Nr. 1: Economic archaeology 

LV Nr. 2: Aspects of technological development 

 

9 Sonstiges 

 
- 
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Aufbaumodul B: Elemente der Landschafts- und Siedlungsentwicklung als Basis kulturhistorischer 

Prozesse 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul 
Aufbaumodul B: Elemente der Landschafts- und Siedlungsentwicklung als Basis 

kulturhistorischer Prozesse 

Modulnummer 4 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3 

Leistungspunkte (LP) 8 

Workload (h) insgesamt 240 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das komplexe Wechselverhältnis von Landschafts- und Siedlungsentwicklung vor dem Spiegel kulturhistori-

scher Verhältnisse ist Leitthema des Aufbaumoduls. Es vermittelt einen Überblick zur Erforschung von Sied-

lungen und Siedlungsräumen und der Einbindung in die Landschaft.  

Lehrinhalte  

Die Dynamik kulturellen Wandels in frühen Gesellschaften, die oft eng mit Veränderungen im Siedlungsgefüge 

einhergeht, wird erkennbar. Vermittelte Grundlagen sind methodische Ansätze zur Erforschung von Siedlun-

gen und Landschaften in Zusammenhang mit Umwelt und Klima. Forschungsgeschichtlich prominente Kon-

zepte zur Deutung kulturellen Wandels und zum archäologischen Kulturbegriff allgemein werden diskutiert. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden vertiefen ihre Kenntnisse der wichtigsten archäologischen Quellengattungen im diachronen 

Vergleich. Sie kennen die Methoden der Landschaftsarchäologie und sind in der Lage, sie anzuwenden. Sie 

beherrschen wichtige Präsentationstechniken und verfügen über rhetorische Kompetenz. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 S PS 
Landschafts- und Siedlungsar-

chäologie 
P 30 h / 2 SWS 120 h 

2 Ü Ü Kulturwandel P 30 h / 2 SWS 60 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 

Die Studierenden wählen ein Referat oder eine Hausarbeit als MAP. Wird in diesem 

Modul ein Referat gewählt, muss im Aufbaumodul A eine Hausarbeit gewählt wer-

den und umgekehrt. 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Referat oder Hausarbeit 
45 min. / 

15-20 Seiten 
1 100% 

Gewichtung der Modul-

note für die Fachnote 
12,5% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat, Poster oder Essay 
30 min. / 

5-10 Seiten 
2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 

Englischkenntnisse und Kenntnisse mindestens einer weiteren modernen Fremd-

sprache 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insgesamt 

erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungsleistun-

gen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeord-

neten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Anwesenheit empfohlen. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenz-

zeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  Nr. 1 4 LP 

Studienleistung/en Nr. 1 2 LP 

Summe LP  8 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Wintersemester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Ralf Gleser, Prof. Dr. Eva Stauch 

Anbietender Fachbereich 8 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
- 

Modultitel englisch 
Elements of landscape and settlement development as a basis for cultural-

historical processes 

Englische Übersetzung 

der Modulkomponenten 

aus Feld 3 

LV Nr. 1: Landscape and settlement archaeology 

LV Nr. 2: Cultural change 

 

9 Sonstiges 

 - 
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Aufbaumodul C: Physische Geographie 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul Aufbaumodul C: Physische Geographie 

Modulnummer 5 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
3.–4. 

Leistungspunkte (LP) 10 

Workload (h) insgesamt 300 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) P 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Aufbaumodul C beinhaltet grundlegende Kenntnisse der Fakten und Prozesse der Physischen Geographie. 

Es ist als Ergänzung und Erweiterung zu Modul 4 zu sehen und wird interdisziplinär angeboten. 

Lehrinhalte  

Das Modul vereint theoretische und praktische Aspekte. In der Theorie werden die Themengebiete Geologie, 

Klimatologie, Hydrologie, Geomorphologie, Bodenkunde, Biogeographie, Ökosysteme und Landschaft be-

handelt. Um das Gelernte praktisch zu verfestigen, werden an unterschiedlichen Geländestandorten Metho-

den zur Erfassung und Bewertung Klima-, Boden-, vegetationskundlicher und tierökologischer Daten vorge-

stellt und geübt sowie in einem ausführlichen Protokoll dargestellt und bewertet.  

Lernergebnisse  

Die erworbenen Fachkompetenzen umfassen grundlegende Kenntnisse der Physischen Geographie, der 

Landschaftsökologie und moderner umweltrelevanter Fragestellungen. Der integrative Charakter des Moduls 

wird durch vielfältige Querbeziehungen hervorgehoben. 

Die Methodenkompetenzen beinhalten die Ansprache von Landschaftsformen, Biotopen, Böden, Vegetation 

und Gewässersystemen im Gelände. Die Studierenden erlernen das Erkennen, Erläutern und Bewerten öko-

logischer Zusammenhänge im Gelände sowie der Sensitivität und Veränderung von Ökosystemen und Land-

schaften aufgrund externer Antriebe. Die Vor- und Nachbereitung des theoretischen Wissens fördert das ei-

genständige Arbeiten, während die Bearbeitung von Themen in Kleingruppen die Team- und Kommunikati-

onsfähigkeiten ausbaut.  
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 V V 
Einführung in die Physische 

Geographie 
P 60 h / 4 SWS 60 

2 Ü Ü Physische Geographie P 60 h / 4 SWS 120 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
- 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MTP Klausur 90 min. 1 60% 

2 MTP Protokoll 15 Seiten 2 40% 

Gewichtung der Modul-

note für die Fachnote 
20% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

- -    

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 
- 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insge-

samt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungs-

leistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul 

zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 

Die Anwesenheit während der Geländetermine ist verpflichtend, da die Anspra-

che von Landschaftsformen, Biotopen, Böden, Vegetation und Gewässersyste-

men im Gelände weder durch theoretische oder andere Lernformen erlernbar 

noch abprüfbar ist. Die Anwesenheit in der Vorlesung ist empfohlen. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenz-

zeit) 

LV Nr. 1 2 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  
Nr. 1 2 LP 

Nr. 2 5 LP 

Studienleistung/en - - 

Summe LP  10 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Wintersemester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. T. Buttschardt  

Anbietender Fachbereich 14 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
-  

Modultitel englisch Physical geography 

Englische Übersetzung 

der Modulkomponenten 

aus Feld 3 

LV Nr. 1: Introduction to physical geography 

LV Nr. 2: Physical geography 

 

9 Sonstiges 

 - 
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Vertiefungsmodul 1: Ur- und Frühgeschichte in ausgewählten Regionen Europas 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul Vertiefungsmodul 1: Ur- und Frühgeschichte in ausgewählten Regionen Europas 

Modulnummer 6 A 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
4.-5. 

Leistungspunkte (LP) 7 

Workload (h) insgesamt 210 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Nach Abschluss der Module 1-5 wählen die Studierenden die Vertiefungsmodule 6 A und 6B oder 7 A und 7 B. 

Die Vertiefungsmodule 6 A und 6 B leisten eine intensive Beschäftigung mit Forschungsfeldern der mitteleu-

ropäischen Ur- und Frühgeschichte. In diesen Modulen kann das in den Modulen 1-5 erworbene Grundlagen-

wissen spezifisch angewendet werden. Das Seminar wird mit Epochen- und Periodenbezug möglichst in enger 

Anbindung an die Vorlesung angeboten. 

Lehrinhalte  

Es werden möglichst viele Facetten der frühen Kulturgeschichte Europas anhand bestimmter Epochen ver-

ständlich gemacht. Je nach Angebot wird der Stoff zu den Epochen Alt-, Mittel- und Jungsteinzeit, Kupferzeit, 

Bronzezeit und Eisenzeit präsentiert. Ziel ist es, archäologische Hinterlassenschaften vorgeschichtlicher Epo-

chen und Perioden diachron nach chorologischen, chronologischen, morphologischen etc. Aspekten zu prä-

sentieren, sie vergleichend einzuordnen, jeweils dazu entwickelte Hypothesen und Theorien in Bezug auf den 

Grad der Organisation vorgeschichtlicher Menschen herauszustellen sowie deren Bedeutung für die prähisto-

rische Forschung aufzuzeigen, ohne dass der Gang der Erkenntnisprozesse bei der Darstellung regelmäßig neu 

beleuchtet wird. An Hand ausgewählter thematischer Zusammenstellungen wird wissenschaftlich relevanter, 

am jeweils aktuellen Forschungsstand orientierter Stoff vermittelt, praxis- und zugleich theoriegeleitetes Wis-

sen erworben und der selbstständige Umgang mit archäologischen Quellen eingeübt. 
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Lernergebnisse  

Die Studierenden erwerben kulturhistorische Kenntnisse zu Epochen und Perioden der älteren Ur- und Früh-

geschichte. Sie gewinnen einen Überblick über einen größeren Zeitraum bzw. ein größeres Sachgebiet. Sie 

erlangen taxonomische Kenntnisse zu Funden und Befunden bestimmter Regionen, begreifen diese als ge-

samtkulturelle Phänomene, können diese überregional einordnen und deren Veränderung über längere Zeit-

räume erklären. Sie erkennen spezifische Forschungsprobleme und werden zu weitergehendem Studium der-

selben angeregt. Sie werden in die Lage versetzt, Themen der entsprechenden Zeiträume zu bearbeiten und 

in inhaltlich und methodisch angemessener Form zu präsentieren. Schließlich lernen sie, eigenverantwortlich 

zu arbeiten und mit den Mit-Studierenden und den Leitern der Lehrveranstaltungen zu kommunizieren.  

 

3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 V V Ur- und Frühgeschichte P 30 h / 2 SWS 30 h 

2 S HS Ur- und Frühgeschichte P 30 h / 2 SWS 120 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
- 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Referat und Hausarbeit 
45 min. / 

15-20 Seiten 
2 100% 

Gewichtung der Modul-

note für die Fachnote 
15% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Abschlusskolloquium 45 min. 1  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 

Englischkenntnisse und Kenntnisse mindestens einer weiteren modernen Fremd-

sprache 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insgesamt 

erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungsleistun-

gen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeord-

neten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Anwesenheit empfohlen 
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6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenz-

zeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  Nr. 1 4 LP 

Studienleistung/en Nr. 1 1 LP 

Summe LP  7 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Semester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Ralf Gleser 

Anbietender Fachbereich 8 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
-  

Modultitel englisch Prehistoric and protohistoric archaeology in selected regions in Europe 

Englische Übersetzung 

der Modulkomponenten 

aus Feld 3 

LV Nr. 1: Prehistoric and protohistoric archaeology 

LV Nr. 2: Prehistoric and protohistoric archaeology 

 

9 Sonstiges 

 Nach Abschluss der Module 1-5 entscheiden sich die Studierenden für die Vertie-

fungsmodule 6 A und B oder 7 A und B. 
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Vertiefungsmodul 2: Ur- und Frühgeschichte in ausgewählten Regionen Europas 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul Vertiefungsmodul 1: Ur- und Frühgeschichte in ausgewählten Regionen Europas 

Modulnummer 6 B 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
5.–6. 

Leistungspunkte (LP) 8 

Workload (h) insgesamt 240  

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Vertiefungsmodul 6 B intensiviert die Beschäftigung mit Forschungsfeldern der mitteleuropäischen Ur- und 

Frühgeschichte und orientiert auf die Bachelorarbeit hin. Das Modul ist daraufhin konzipiert, in exemplari-

scher Form zentrale Aspekte der frühen Kulturgeschichte systematisch epochenübergreifend verständlich zu 

machen. 

Lehrinhalte  

Die Beschäftigung mit Forschungsfeldern der mitteleuropäischen Ur- und Frühgeschichte wird intensiviert und 

orientiert auf die Bachelorarbeit hin. In exemplarischer Form werden zentrale Aspekte der frühen Kulturge-

schichte systematisch epochenübergreifend verständlich gemacht. Einzelbereiche des kulturellen Lebens 

(Wirtschaft, Gesellschaft, Religion, Kunst) oder einzelne kulturelle Errungenschaften in ihrer langfristigen Ent-

wicklung (z. B. Domestikationsprozesse, Zeichensysteme, Rad und Wagen, Metallurgie und weitere Techni-

ken) werden in den Fokus gerückt. Der Stoff wird zu den Epochen Altsteinzeit, Mittelsteinzeit, Jungsteinzeit, 

Kupferzeit, Bronzezeit und Eisenzeit präsentiert. Die Diskussion modernen Fragestellungen, die Festigung wis-

senschaftlich relevanten Wissens und der selbstständige Umgang mit archäologischen Quellen werden in den 

Vordergrund gestellt. Forschungsgeschichtlich oder im modernen Diskurs bedeutsame Quellengruppen be-

stimmter Epochen und Perioden oder über die Epochengrenzen hinweg werden diskutiert. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden erwerben Kenntnisse zu Kulturtechniken der älteren Ur- und Frühgeschichte. Sie können 

Einzelbereiche des kulturellen Lebens über einen größeren Zeitraum anhand archäologischer Quellen bear-

beiten. Sie erkennen spezifische Forschungsprobleme und werden zu weitergehendem Studium derselben an-

geregt. Sie werden in die Lage versetzt, Themen bestimmter Epochen zu bearbeiten und in inhaltlich und me-

thodisch angemessener Form zu präsentieren. Ferner sind sie in der Lage, eigenverantwortlich und strukturiert 

zu arbeiten, und festigen ihre Fähigkeit zum wissenschaftlichen Diskurs. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 S HS Ur- und Frühgeschichte P 30 h / 2 SWS 120 h 

2 Ü Ü Ur- und Frühgeschichte P 30 h / 2 SWS 60 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
- 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Referat und Hausarbeit 
45 min. / 

15-20 Seiten 
1 100% 

Gewichtung der Modul-

note für die Fachnote 
20% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat, Poster oder Essay in der Übung  
30 min. / 

5-10 Seiten 
2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 

Englischkenntnisse und Kenntnisse mindestens einer weiteren modernen Fremd-

sprache 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insgesamt 

erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungsleistun-

gen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeord-

neten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Anwesenheit empfohlen. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenz-

zeit) 

LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  Nr. 1 4 LP 

Studienleistung/en Nr. 1 2 LP 

Summe LP  8 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Semester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Ralf Gleser 

Anbietender Fachbereich 8 
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8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
- 

Modultitel englisch Prehistoric and protohistoric archaeology in selected regions in Europe 

Englische Übersetzung 

der Modulkomponenten 

aus Feld 3 

LV Nr. 1: Prehistoric and protohistoric archaeology 

LV Nr. 2: Prehistoric and protohistoric archaeology 

 

9 Sonstiges 

 Nach Abschluss der Module 1-5 entscheiden sich die Studierenden für die Ver-

tiefungsmodule 6 A und B oder 7 A und B. 

 

  

3262



Vertiefungsmodul 1: Frühgeschichte und Mittelalter (Vormoderne) in ausgewählten Regionen Europas 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul 
Vertiefungsmodul 1: Frühgeschichte und Mittelalter (Vormoderne) in ausgewählten 

Regionen Europas 

Modulnummer 7 A 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
4.-5. 

Leistungspunkte (LP) 7 

Workload (h) insgesamt 210 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Nach Abschluss der Module 1-5 entscheiden sich die Studierenden für eines der beiden Vertiefungsmodule 6 

oder 7. Haben sie sich für Vertiefungsmodul 7 entschieden, so absolvieren sie beide Modulbestandteile A und 

B aus Modul 7. Das Vertiefungsmodul 7 A leistet eine intensive Beschäftigung mit Forschungsfeldern der Früh-

geschichte und des Mittelalters. Dabei kann das in den Modulen 1-5 erworbene Grundlagenwissen spezifisch 

angewendet werden. 

Lehrinhalte  

Das Modul vermittelt grundlegende Sachverhalte zu jenen Abschnitten der mitteleuropäischen Geschichte, 

deren Erforschung wegen der spärlichen schriftlichen Quellen in erheblichem Umfang anhand der materiellen 

Überlieferung erfolgt. Dabei wird wechselnd Stoff zur Römischen Kaiserzeit, zur Völkerwanderungs- und Mero-

wingerzeit, zur Karolingerzeit und zum Mittelalter behandelt. An Hand ausgewählter thematischer Zusammen-

stellungen werden wissenschaftlich relevante, am jeweils aktuellen Forschungsstand orientierte Inhalte ver-

mittelt sowie praxis- und zugleich theoriegeleitetes Wissen erworben und der selbstständige Umgang mit ar-

chäologischen Quellen eingeübt. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden haben kulturhistorische Kenntnisse zu Frühgeschichte und Mittelalter des zentraleuropäi-

schen Raumes erworben. Sie gewinnen einen Überblick über einen größeren Zeitraum bzw. ein größeres Sach-

gebiet und erhalten Zugang zu historischen Kategorien geschichtlicher Vorgänge. Damit vertiefen sie ihre Me-

thoden- und Problemlösungskompetenz am Beispiel spezifischer Forschungsprobleme. Die Bedeutung einer 

kritischen Beurteilung des Forschungsstandes wird ihnen bewusst. Sie lernen, eigenständig oder in selbstor-

ganisierten Lerngruppen zu arbeiten und werden in die Lage versetzt, Themen der entsprechenden Perioden 

zu bearbeiten und in inhaltlich wie methodisch angemessener Form zu präsentieren.  
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit (h)/ 

SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 V V Frühgeschichte / Mittelalter P 30 h / 2 SWS 30 h 

2 S HS Frühgeschichte / Mittelalter P 30 h / 2 SWS 120 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
- 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Referat und Hausarbeit 
45 min. / 

15-20 Seiten 
2 100% 

Gewichtung der Modul-

note für die Fachnote 
15% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Abschlusskolloquium 45 min. 1  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 

Englischkenntnisse und Kenntnisse mindestens einer weiteren modernen 

Fremdsprache 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insge-

samt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungs-

leistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul 

zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Anwesenheit empfohlen. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  Nr. 1 4 LP 

Studienleistung/en Nr. 1 1 LP 

Summe LP  7 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Semester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Eva Stauch 

Anbietender Fachbereich 8 
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8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
- 

Modultitel englisch Protohistory and Middle Ages (premodern times) in selected regions in Europe  
Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus 

Feld 3 

LV Nr. 1: Protohistoric archaeology / Middle Ages 

LV Nr. 2: Protohistoric archaeology / Middle Ages 

 

9 Sonstiges 

 Nach Abschluss der Module 1-5 entscheiden sich die Studierenden für die Ver-

tiefungsmodule 6 A und B oder 7 A und B. 
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Vertiefungsmodul 2: Frühgeschichte und Mittelalter (Vormoderne) in ausgewählten Regionen Europas 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft 

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul 
Vertiefungsmodul 2: Frühgeschichte und Mittelalter (Vormoderne) in ausgewählten 

Regionen Europas 

Modulnummer 7 B 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
5.-6. 

Leistungspunkte (LP) 8 

Workload (h) insgesamt 240 h 

Dauer des Moduls 2 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Das Vertiefungsmodul 7 B intensiviert die Beschäftigung mit Forschungsfeldern zu Frühgeschichte und Mittel-

alter und orientiert auf die Bachelorarbeit hin.  

Lehrinhalte  

In exemplarischer Form werden zentrale Aspekte des kulturellen Lebens wie Wirtschaft, Gesellschaft, Religion 

und Kunst aus den Zeitabschnitten von der Römischen Kaiserzeit bis zum Mittelalter behandelt. Dabei soll 

einerseits wissenschaftlich relevantes Wissen zu frühgeschichtlichen und mittelalterarchäologischen The-

menbereichen gefestigt und systematisch erweitert werden. Vor allem aber rückt nun der Diskurs über aktuelle 

Fragestellungen und Forschungsansätze stärker in den Mittelpunkt und orientiert damit auf die Bachelorarbeit 

hin. 

Lernergebnisse  

Die Studierenden erwerben kulturhistorische Kenntnisse zu Frühgeschichte und Mittelalter im zentraleuropä-

ischen Raum und erhalten vertiefende Einblicke in spezifische Forschungsgebiete bzw. Forschungsprobleme. 

Sie sind in der Lage, Themen der entsprechenden Forschungsgebiete eigenverantwortlich und strukturiert zu 

bearbeiten und inhaltlich sowie methodisch angemessen zu präsentieren. Dabei wird der selbstständige Um-

gang mit archäologischen Quellen gefestigt und die Methodenkompetenz vertieft. 
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 
LV-Form Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit 

(h)/SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 S HS Frühgeschichte / Mittelalter P 30 h / 2 SWS 120 h 

2 Ü Ü Frühgeschichte / Mittelalter P 30 h / 2 SWS 60 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
- 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Referat und Hausarbeit 
45 min. / 15-20 

Seiten 
1 100% 

Gewichtung der Modulnote 

für die Fachnote 
20% 

Studienleistung(en) 

Nr. Art 
Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

 

1 Referat, Poster oder Essay in der Übung  
30 min. / 5-10 

Seiten 
2  

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene 

Teilnahmevoraussetzungen 

Englischkenntnisse und Kenntnisse mindestens einer weiteren modernen 

Fremdsprache 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insge-

samt erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungs-

leistungen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul 

zugeordneten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Anwesenheit empfohlen. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenzzeit) 
LV Nr. 1 1 LP 

LV Nr. 2 1 LP 

Prüfungsleistung/en  Nr. 1 4 LP 

Studienleistung/en Nr. 1 2 LP 

Summe LP  8 LP 
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7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Semester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Eva Stauch 

Anbietender Fachbereich 8 

 

8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit 

in anderen Studiengängen 
- 

Modultitel englisch Protohistory and Middle Ages (premodern times) in selected regions in Europe  

Englische Übersetzung der 

Modulkomponenten aus 

Feld 3 

LV Nr. 1: Protohistoric archaeology / Middle Ages 

LV Nr. 2: Protohistoric archaeology / Middle Ages 

 

9 Sonstiges 

 Nach Abschluss der Module 1-5 entscheiden sich die Studierenden für die Ver-

tiefungsmodule 6 A und B oder 7 A und B. 
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Bachelorarbeit 

Teilstudiengang Archäologie-Geschichte-Landschaft  

Studiengang Zwei-Fach-Bachelor 

Modul Bachelorarbeit 

Modulnummer 8 

 

1 Basisdaten 

Fachsemester der 

Studierenden 
6 

Leistungspunkte (LP) 10 

Workload (h) insgesamt 300 h 

Dauer des Moduls 1 Semester 

Status des Moduls (P/WP) WP 

 

2 Profil 

Zielsetzung des Moduls/Einbindung in das Curriculum 

Die Bachelorarbeit, die in einem der beiden Teilfächer des Studiengangs geschrieben werden kann, ist eine 

selbstständig verfasste wissenschaftliche Arbeit. 

Lehrinhalte  

Die Bachelorarbeit stellt die Auseinandersetzung mit einem in Absprache mit den Dozierenden gewählten For-

schungsthema und Abfassung eines eigenen wissenschaftlichen Textes dar.  

Lernergebnisse  

Absolventinnen und Absolventen des Studienganges verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigsten 

Theorien, Prinzipien und Methoden ihres Studienprogramms. Mit der Bearbeitung des Themas belegen die 

Absolventinnen und Absolventen, dass sie in der Lage sind, einen Text strukturiert und unter Beachtung der 

Regeln zur guten wissenschaftlichen Praxis zu verfassen. Dabei demonstrieren sie ihre Kenntnisse zur Anwen-

dung der Theorien und Methoden des Fachs und des jeweiligen Forschungsfeldes und reflektieren und hinter-

fragen diese. Sie sind somit in der Lage, einen fachwissenschaftlichen Text eigenständig zu erstellen.  
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3 Aufbau 

Komponenten des Moduls 

Nr. 
LV- 

Kategorie 

LV-

Form 
Lehrveranstaltung 

Status 

(P/WP) 

Workload (h) 

Präsenzzeit (h)/ 

SWS 

Selbst- 

studium (h) 

1 - - Bachelorarbeit P - 300 h 

Wahlmöglichkeiten 

innerhalb des Moduls 
- 

 

4 Prüfungskonzeption  

Prüfungsleistung(en) 

Nr. 
MAP/ 

MTP 
Art 

Dauer/ 

Umfang 

ggf. 

Anbindung 

an LV Nr. 

Gewichtung 

Modulnote 

1 MAP Bachelorarbeit 30-35 Seiten 1 100% 

Gewichtung der Modul-

note für die Gesamtnote 
10/180 

Studienleistung(en): keine 

 

5 Voraussetzungen 

Modulbezogene Teilnah-

mevoraussetzungen 

Das Thema der Bachelorarbeit wird erst ausgegeben, wenn 60 LP aus abgeschlos-

senen Modulen erworben wurden. 

Englischkenntnisse und Kenntnisse mindestens einer weiteren modernen Fremd-

sprache sind Voraussetzung. 

Vergabe von 

Leistungspunkten 

Die Leistungspunkte für das Modul werden vergeben, wenn das Modul insgesamt 

erfolgreich abgeschlossen wurde, d.h. durch das Bestehen aller Prüfungsleistun-

gen und Studienleistungen nachgewiesen wurde, dass die dem Modul zugeord-

neten Lernergebnisse erworben wurden. 

Regelungen zur 

Anwesenheit 
Keine. 

 

6 LP-Zuordnung 

Teilnahme (= Präsenz-

zeit) 

- - 

Prüfungsleistung/en Nr. 1 10 LP 

Studienleistung/en - - 

Summe LP  10 LP 

 

7 Angebot des Moduls 

Turnus/Taktung Jedes Semester 

Modulbeauftragte/r Prof. Dr. Ralf Gleser, Prof. Dr. Eva Stauch 

Anbietender Fachbereich 8 
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8 Mobilität/Anerkennung 

Verwendbarkeit in ande-

ren Studiengängen 
- 

Modultitel englisch Bachelor Thesis  

Englische Übersetzung 

der Modulkomponenten 

aus Feld 3 

Bachelor Thesis  

 

9 Sonstiges 

 - 
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PRÜFUNGSORDNUNG FÜR DEN BACHELORSTUDIENGANG 

BACHELOR OF MUSIC – MUSIK UND KREATIVITÄT 

VOM 07.09.2020 
 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-

Westfalen (Hochschulgesetz - HG -) und § 55 des Gesetzes über die Kunsthochschulen des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (Kunsthochschulgesetz - KunstHG -), jeweils in der Fassung des Hoch-

schulzukunftsgesetzes vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547), hat die Westfälische Wilhelms-Uni-

versität folgende Ordnung erlassen: 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1 Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

§ 2 Ziel des Studiums 

§ 3 Bachelorgrad 

§ 4 Zugang zum Studium 

§ 5 Prüfungen 

§ 6 Prüfungsausschuss 

§ 7 Zulassung zur Bachelorprüfung 

§ 8 Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliederung des Studiums 

§ 9 Studieninhalte 

§ 10 Lehrveranstaltungsarten 

§ 11 Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

§ 12 Prüfungsleistungen, Anmeldung 

§ 13 Die Bachelorarbeit/Das Bachelorprojekt 

§ 14 Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit/des Bachelorprojekts 

§ 15 Prüfer*innen 

§ 16 Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

§ 17 Nachteilsausgleich 

§ 18 Bestehen der Bachelorprüfung, Wiederholung 

§ 19 Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und Ermittlung der Gesamtnote 

§ 20 Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

§ 21 Diploma Supplement 

§ 22 Einsicht in die Studienakten 

§ 23 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

§ 24 Ungültigkeit von Einzelleistungen 

§ 25 Aberkennung des Bachelorgrades 

§ 26 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Anhang: Modulbeschreibungen 
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§ 1 

Geltungsbereich der Bachelorprüfungsordnung 

Diese Bachelorprüfungsordnung gilt für den Bachelorstudiengang Musik und Kreativität an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität. 

 

 

§ 2 

Ziel des Studiums 

(1) Das Bachelorstudium ist ein grundständiges künstlerisches Studium, das zu einem ersten 

berufsqualifizierenden Abschluss führt. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Berufs-

welt werden Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden erworben, die ermöglichen: 

 künstlerisch und wissenschaftlich selbstständig zu arbeiten, 

 Spezialgebiete zu erarbeiten und 

 künstlerische Erfahrungen kreativ-praktisch und systematisch-theoretisch zu entwi-

ckeln. 

 

(2) Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die Studierenden die für die An-

wendung in der Berufspraxis erforderlichen Kenntnisse erworben haben. 

 

 

§ 3 

Bachelorgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Music“ 

(B.Mus.) verliehen. 

 

 

§ 4 

Zugang zum Studium 

Den Zugang zum Studium regelt die „Eignungsprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Musik und Kreativität an der Westfälischen Wilhelms-Universität“ in der jeweils aktuellen Fas-

sung. 

 

 

§ 5 

Prüfungen 

(1) Der/Die Dekan*in/Das Dekanat ist laut § 27 Abs. 1 Satz 2 HG für die Studien- und Prü-

fungsorganisation verantwortlich. 

 

(2) Der/Die Dekan*in/Das Dekanat kann Teile der Studien- und Prüfungsorganisation an den 

Prüfungsausschuss delegieren. 
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§ 6 

 Prüfungsausschuss 

(1) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs 15 bestellt einen Prüfungsausschuss. 

 

(2) Vorsitzende*r des Prüfungsausschusses ist ein*e Hochschullehrer*in; außerdem gehören 

ihm zwei weitere Hochschullehrer*innen, eine Lehrkraft für besondere Aufgaben oder ein Mit-

glied der Gruppe der künstlerischen Mitarbeiter*innen sowie ein studentisches Mitglied an. Die 

Amtszeit der Hochschullehrer*innen, der Lehrkraft für besondere Aufgaben und des künstleri-

schen Mitarbeiters/der künstlerischen Mitarbeiterin beträgt zwei Jahre. Die Amtszeit des studen-

tischen Mitglieds beträgt ein Jahr. Die Wiederwahl ist zulässig. 

 

(3) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs 15 bestellt auf Vorschlag seiner Mitgliedergruppen 

für die Amtszeit gemäß Abs. 2 die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertre-

ter*innen für den Verhinderungsfall. Die Wiederbestellung ist zulässig. Ein vorzeitig ausgeschie-

denes Mitglied ist durch Nachbestellung für den noch nicht abgelaufenen Teil der Amtszeit zu 

ersetzen. 

 

(4) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses wird mehrheitlich von den stimmberechtig-

ten Mitglieder des Prüfungsausschusses gewählt. 

 

(5) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnungen 

eingehalten werden. Er berät den/die Dekan*in/das Dekanat bei Widersprüchen und gibt Anre-

gungen zur Reform des Studiengangs, der Studienpläne und der Prüfungsordnung. Das studen-

tische Mitglied wirkt bei Entscheidungen beratend mit.  

 

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem/der Vorsitzenden oder des-

sen/deren Stellvertreter*in mindestens ein*e stimmberechtigte*r Hochschullehrer*in und ein 

Mitglied aus den anderen Gruppen anwesend sind. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit der 

Mehrheit der Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

das Votum der/des Vorsitzenden. 

 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses und deren Stellvertreter*innen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 

nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den/die Vorsitzende*n zur Verschwiegenheit 

zu verpflichten. 

 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreter*innen haben das Recht, 

der Abnahme von Prüfungen beizuwohnen. 
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§ 7 

Zulassung zur Bachelorprüfung 

Die Zulassung zur Bachelorprüfung erfolgt mit der Einschreibung in den Bachelorstudiengang 

Musik und Kreativität an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Sie steht unter dem Vorbehalt, 

dass die Einschreibung aufrecht erhalten bleibt. Die Voraussetzungen für die Einschreibung re-

gelt die Eignungsprüfungsordnung in der jeweils aktuellen Fassung. 

 

 

§ 8 

Regelstudienzeit und Studienumfang, Gliederung des Studiums 

(1) Die Regelstudienzeit bis zum Abschluss des Studiums beträgt vier Studienjahre. Ein Stu-

dienjahr besteht aus zwei Semestern. 

 

(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 240 Leistungspunkte zu erwerben. 

Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtbelastung des/der Studierenden. Sie 

umfassen sowohl den unmittelbaren Unterricht als auch die Zeit für die Vor- und Nachbereitung 

des Lehrstoffes (Präsenz- und Selbststudium), den Prüfungsaufwand und die Prüfungsvorberei-

tungen einschließlich Abschluss- und Studienarbeiten sowie gegebenenfalls Praktika. Für den 

Erwerb eines Leistungspunkts wird insoweit ein Arbeitsaufwand von 30 Stunden zugrunde ge-

legt. Der Arbeitsaufwand für ein Studienjahr beträgt 1.800 Stunden. Das Gesamtvolumen des 

Studiums entspricht einem Arbeitsaufwand von 7.200 Stunden. Ein Leistungspunkt entspricht 

einem Credit-Point nach dem ECTS (European Credit Transfer System). 

 

 

§ 9 

Studieninhalte 

(1) Das Bachelorstudium im Studiengang Musik und Kreativität umfasst das Studium folgen-

der Module nach näherer Bestimmung durch die als Anhang beigefügten Modulbeschreibungen 

in Abhängigkeit von der gewählten Studienrichtung: Kernmodul 1 bis 4, Profilmodul 1 bis 3, Mo-

dul Musikpraxis 1 und 2, Modul Musiktheorie 1 bis 3, Modul Musikrezeption und -reflexion 1 

bis 3, Bachelorabschlussmodul. 

 

(2) Das Bachelorstudium im Studiengang Musik und Kreativität kann in den Studienrichtun-

gen Instrument und Gesang studiert werden.  

 

(3) Der erfolgreiche Abschluss des Bachelorstudiums setzt im Rahmen des Studiums von Mo-

dulen den Erwerb von 240 Leistungspunkten voraus. 
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§ 10 

Lehrveranstaltungsarten 

Die Lehrveranstaltungen finden in Form von Einzel- und Ensembleunterricht sowie in (Block-)Se-

minaren, Vorlesungen und Übungen statt. 

 

 

§ 11 

Strukturierung des Studiums und der Prüfung 

(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module sind thematisch, inhaltlich und zeitlich defi-

nierte Studieneinheiten, die zu auf das jeweilige Studienziel bezogenen Teilqualifikationen füh-

ren, welche in einem Lernziel festgelegt sind. Module können sich aus Veranstaltungen verschie-

dener Lehr- und Lernformen zusammensetzen. Der Richtwert für den Umfang eines Moduls be-

trägt 6 bis 10 SWS. Module setzen sich aus Veranstaltungen in der Regel eines oder mehrerer 

Semester – auch verschiedener Fächer – zusammen. Nach Maßgabe der Modulbeschreibungen 

können hinsichtlich der innerhalb eines Moduls zu absolvierenden Veranstaltungen Wahlmög-

lichkeiten bestehen. 

 

(2) Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgelegt. Sie setzt sich aus den Prüfungsleis-

tungen im Rahmen der Module zusammen. 

 

(3) Der erfolgreiche Abschluss eines Moduls setzt das Erbringen der dem Modul zugeordneten 

Studienleistungen und das Bestehen der dem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen voraus.  

 

(4) Die Zulassung zu einem Modul kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen von be-

stimmten Voraussetzungen, insbesondere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen 

Modul oder an mehreren anderen Modulen, abhängig sein. 

 

(5) Die Zulassung zu einer Lehrveranstaltung kann nach Maßgabe der Modulbeschreibungen 

von der vorherigen Teilnahme an einer anderen Lehrveranstaltung desselben Moduls oder dem 

Bestehen einer Prüfungsleistung desselben Moduls abhängig sein. 

 

(6) Die Modulbeschreibungen legen für jedes Modul fest, in welchem zeitlichen Turnus es an-

geboten wird. 

 

(7) Die nachfolgenden Tabellen geben Auskunft über die Strukturierung des Studiums, die An-

zahl der Prüfer*innen, die Prüfungsleistungen und deren prozentuale Gewichtung: 
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Modul LP Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen

P
rü

fe
r*

in
n

e
n

M
o

d
u

ln
o

te

G
e

sa
m

tn
o

te

Kernmodul 1 30 Künstlerisches Hauptfach 2 Literaturvorspiel 2 100% 2%

Künstlerisches Hauptfach 3 Literaturvorspiel 2 50%

Künstlerisches Hauptfach 4 Literaturvorspiel 2 50%

Künstlerisches Hauptfach 5 Literaturvorspiel 2 50%

Künstlerisches Hauptfach 6 Literaturvorspiel 2 50%

Künstlerisches Hauptfach 7 Rigorosum 3 40%

Künstlerisches Hauptfach 8 Abschlusskonzert 4 60%

4 Künstlerisches Profil 1/2 Konzert 2 80%

4 Offener Wahlbereich 1/2 Wahlbereich: gesondert im Anhang ausgewiesen 1-2 20%

14 Künstlerisches Profil 3/4 Konzert 2 80%

4 Offener Wahlbereich 3/4 Wahlbereich: gesondert im Anhang ausgewiesen 1-2 20%

16 Künstlerisches Profil 5/6 Konzert 2 80%

4 Offener Wahlbereich 5/6 Wahlbereich: gesondert im Anhang ausgewiesen 1-2 20%

Angewandte Musikermedizin 2 Klausur 1 25%

Angewandte Musikpsychologie 2 Präsentation 2 25%

Musik lernen - lehren 2 Gruppenpräsentation inkl. Handout 1 50%

Nebenfach/Zweitinstrument 4 Vorspiel 2 50%

Musik und moderne Medien Arbeitsmappe (Notationen) und Multimediale Präsentation mit Dokumentation 1 25%

Studioerfahrung 2 Aufnahmen vom eigenem Repertoire und Erfahrungsbericht 1 25%

Gehörbildung  2 Klausur 1 50%

Tonsatz 2 Klausur 1 50%

Gehörbildung  4 Klausur 1 50%

Tonsatz 4 Klausur 1 50%

Gehörbildung  6 Klausur 1 50%

Tonsatz 6 Klausur 1 50%

Musikrezeption und -reflexion 1 6 Musikwissenschaft 2 Klausur 1 100% 2%

Musikwissenschaft 4 Hausarbeit 1 40%

Analyse 4 Referat 1 40%

Wissenschaftliches Arbeiten Hausarbeit 1 10%

Wissenschaftliches Schreiben Hausarbeit 1 10%

Analyse 5 Hausarbeit 1 50%

Analyse 6 Referat 1 50%

Bachelorabschlussmodul 10 Bachelorarbeit/Bachelorprojekt 2 Bachelorarbeit/Bachelorprojekt 2 100% 10%

2%

3%

4%

Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument

18

10

4%

4%

5%

5%

2%

2%

6

6

6

6Musikrezeption und -reflexion 3

Musiktheorie 3

Musikrezeption und -reflexion 2

Musiktheorie 1

Musiktheorie 2 6

Musikpraxis 2

Musikpraxis 1

5%

5%

5%

Profilmodul 1

Profilmodul 2

Profilmodul 3

40%

Überblick der prozentualen Gewichtung

Kernmodul 2 30

Kernmodul 3 30

Kernmodul 4 30
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Modul LP Lehrveranstaltungen Prüfungsleistungen

P
rü

fe
r*

in
n

e
n

M
o

d
u

ln
o

te

G
e

sa
m

tn
o

te

Kernmodul 1 32 Künstlerisches Hauptfach 2 Literaturvortrag 2 100% 2%

Künstlerisches Hauptfach 3 Literaturvortrag 2 50%

Künstlerisches Hauptfach 4 Literaturvortrag 2 50%

Künstlerisches Hauptfach 5 Literaturvortrag 2 14%

Musik und Szene 4 Musiktheaterprojekt 3 86%

Künstlerisches Hauptfach 7 Literaturvortrag 2 8%

Künstlerisches Hauptfach 8 Abschlusskonzert 4 92%

Profilmodul 1 8 Künstlerisches Profil 1/2 Konzert 2 100% 5%

16 Künstlerisches Profil 3/4 Konzert | Wahlbereich: gesondert im Anhang ausgewiesen 2 80%

4 Offener Wahlbereich 1/2 Wahlbereich: gesondert im Anhang ausgewiesen 1-2 20%

20 Künstlerisches Profil 5/6 Konzert 2 80%

4 Offener Wahlbereich 3/4 Wahlbereich: gesondert im Anhang ausgewiesen 1-2 20%

Musik lernen - lehren 2 Gruppenpräsentation inkl. Handout 2 50%

Musik und moderne Medien Arbeitsmappe (Notationen) und Multimediale Präsentation mit Dokumentation 1 25%

Studioerfahrung 2 Aufnahmen vom eigenem Repertoire und Erfahrungsbericht 1 25%

Nebenfach/Zweitinstrument 4 Vorspiel 2 50%

Angewandte Musikpsychologie 2 Präsentation 1 25%

Stimm- und Hörphysiologie für Sänger*innen 2 Klausur 1 25%

Gehörbildung  2 Klausur 1 50%

Tonsatz 2 Klausur 1 50%

Gehörbildung  4 Klausur 1 50%

Tonsatz 4 Klausur 1 50%

Gehörbildung  6 Klausur 1 50%

Tonsatz 6 Klausur 1 50%

Musikrezeption und -reflexion 1 6 Musikwissenschaft 2 Klausur 1 100% 2%

Musikwissenschaft 4 Hausarbeit 1 40%

Analyse 4 Referat 1 40%

Wissenschaftliches Arbeiten Hausarbeit 1 10%

Wissenschaftliches Schreiben Hausarbeit 1 10%

Analyse 5 Hausarbeit 1 50%

Analyse 6 Referat 1 50%

Bachelorabschlussmodul 10 Bachelorarbeit/Bachelorprojekt 2 Bachelorarbeit/Bachelorprojekt 2 100% 10%

6 3%

Musikrezeption und -reflexion 3 6 4%

Musikrezeption und -reflexion 2

Musiktheorie 2 6 2%

Musiktheorie 3 6 2%

12 5%

Musiktheorie 1 6 2%

Musikpraxis 2

Kernmodul 4 26 27%

16 5%

5%

5%Profilmodul 2

Profilmodul 3

Musikpraxis 1

Kernmodul 3 28 17%

Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang

Überblick der prozentualen Gewichtung

Kernmodul 2 28 4%
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§ 12 

Prüfungsleistungen, Anmeldung 

(1) Die Modulbeschreibungen regeln die Anforderungen an die Teilnahme bezüglich der ein-

zelnen Lehrveranstaltungen. 

 

(2) Innerhalb eines jeden Moduls ist mindestens eine Studienleistung zu erbringen. Diese 

können insbesondere sein: Konzerte, Proben, Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Praktika, 

(praktische) Übungen, mündliche Leistungsüberprüfungen, Vorträge oder Protokolle. Soweit die 

Art einer Studienleistung nicht in der Modulbeschreibung definiert ist, wird sie von dem/der Leh-

renden jeweils zu Beginn der Veranstaltung bekannt gemacht. Studienleistungen sollen in der 

durch die fachlichen Anforderungen gebotenen Sprache erbracht werden. Diese wird von 

dem/der Veranstalter*in zu Beginn der Veranstaltung, innerhalb derer die Studienleistung zu 

erbringen ist, bekannt gemacht. Ist die Studienleistung einem Modul, nicht aber einer bestimm-

ten Veranstaltung zugeordnet, erfolgt die Bekanntmachung der Sprache mit der Terminbekannt-

machung. 

 

(3) Die Modulbeschreibungen definieren die innere Struktur der Module und legen für jede 

Lehrveranstaltung die Anzahl der in ihr zu erreichenden Leistungspunkte fest, die jeweils einem 

Arbeitsaufwand von 30 Stunden je Leistungspunkt entsprechen. 

 

(4) Die Modulbeschreibungen legen fest, welche Prüfungs- und Studienleistungen des jewei-

ligen Moduls Bestandteil der Bachelorprüfung sind. Prüfungsleistungen können auf einzelne 

Lehrveranstaltungen oder mehrere Lehrveranstaltungen eines Moduls oder auf ein ganzes Modul 

bezogen sein. 

 

(5) Die Teilnahme an jeder Prüfungsleistung und nicht prüfungsrelevanten Studienleistung 

setzt die vorherige Anmeldung voraus. Die Fristen für die Anmeldung zu Modulabschlussprüfun-

gen werden durch Aushang bekannt gemacht. 

 

 

§ 13 

Die Bachelorarbeit/Das Bachelorprojekt 

(1) Die Bachelorarbeit/Das Bachelorprojekt soll zeigen, dass der/die Studierende in der Lage 

ist, innerhalb einer vorgegebenen Zeit eine Aufgabe aus dem Fachgebiet Musik selbstständig zu 

bearbeiten. Die Bachelorarbeit (Einzelleistung) soll einen Umfang von etwa 45 Seiten, das Ba-

chelorprojekt (Einzel- oder Gruppenleistung) einen Umfang von bis zu 40 Seiten als Einzelleis-

tung in der Regel nicht überschreiten. Bei einer Gruppenleistung erhöht sich der Umfang um je-

weils 20 Seiten pro Gruppenmitglied. Das Bachelorprojekt (Einzel- oder Gruppenleistung) be-

steht zu 50% aus einem allgemein einführenden Teil und zu 50% aus einem projektbezogenen 

Teil. Bei Gruppenleistungen ist der jeweils individuell erbrachte Anteil kenntlich zu machen. 

 

(2) Die Einhaltung der Prinzipien wissenschaftlichen Arbeitens ist die Grundvoraussetzung für 

die Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit. 
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(3) Der/Die Studierende hat die Wahl zwischen der Bachelorarbeit (Einzelleistung) und dem 

Bachelorprojekt (Einzel- oder Gruppenleistung). 

 

(4) Die Bachelorarbeit wird in der Regel von den Lehrenden des Kernmoduls 4 in Absprache 

mit dem/der Studierenden ausgegeben und betreut. Die Ausgabe des Themas des Bachelorpro-

jekts sowie dessen Betreuung und Begutachtung erfolgt in Absprache mit dem/der von der Mu-

sikhochschule Münster bestellten Projektverantwortlichen. 

 

(5) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt 3 Monate. Thema, Aufgabenstellung 

und Umfang der Arbeit sind so zu begrenzen, dass die Bearbeitungszeit eingehalten werden 

kann. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb einer Woche nach Beginn der Bearbeitungs-

zeit zurückgegeben werden. Die Bearbeitungszeit für das Bachelorprojekt beträgt 6 Monate. In 

dieser Zeit wird das Projekt durchgeführt und dokumentiert. 

 

(6) Liegen schwerwiegende Gründe vor, die eine Bearbeitung der Bachelorarbeit/des Ba-

chelorprojekts erheblich erschweren oder unmöglich machen, kann die Bearbeitungsfrist auf An-

trag des Kandidaten/der Kandidatin entsprechend verlängert werden. Schwerwiegende Gründe 

in diesem Sinne können insbesondere eine schwerwiegende Erkrankung des Kandidaten/der 

Kandidatin oder unabänderliche technische Gründe sein. Ferner kommen als schwerwiegende 

Gründe in Betracht die Notwendigkeit der Betreuung eigener Kinder bis zu einem Alter von zwölf 

Jahren oder die Notwendigkeit der Pflege oder Versorgung der Ehegattin/des Ehegatten, der ein-

getragenen Lebenspartnerin/des eingetragenen Lebenspartners oder eines/einer in gerader Li-

nie Verwandten oder ersten Grades Verschwägerten, wenn diese*r pflege- oder versorgungsbe-

dürftig ist. Über die Verlängerung gem. Satz 1 und Satz 2 entscheidet der/die Dekan*in/das De-

kanat. Auf Verlangen der/des Dekan*in/des Dekanats hat der/die Kandidat*in das Vorliegen ei-

nes schwerwiegenden Grundes (ggf. durch ein ärztliches Attest) nachzuweisen. Statt eine Ver-

längerung der Bearbeitungsfrist zu gewähren, kann der/die Dekan*in/das Dekanat in den Fällen 

des Satzes 2 auch ein neues Thema für die Bachelorarbeit/das Bachelorprojekt vergeben, wenn 

der/die Kandidat*in die Bachelorarbeit/das Bachelorprojekt insgesamt länger als sechs Monate 

nicht bearbeiten konnte. In diesem Fall gilt die Vergabe eines neuen Themas nicht als Wiederho-

lung im Sinne von § 18 Abs. 3. 

 

(7) Mit Genehmigung der/des Dekan*in/des Dekanats kann die Bachelorarbeit oder das Ba-

chelorprojekt in einer anderen Sprache als Deutsch verfasst werden. Bachelorarbeit und Ba-

chelorprojekt müssen ein Titelblatt, eine Inhaltsübersicht, einen Inhaltsteil und ein Quellen- und 

Literaturverzeichnis enthalten. Die Stellen der Arbeit bzw. des Projekts, die anderen Werken dem 

Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, müssen in jedem Fall unter Angabe der Quellen 

der Entlehnung kenntlich gemacht werden. Hierzu zählen auch Tabellen, Skizzen, Zeichnungen, 

bildliche Darstellungen u. Ä. Der/Die Kandidat*in fügt der Arbeit bzw. dem Projekt eine schriftli-

che Versicherung hinzu, dass er/sie die Arbeit bzw. die Projektdokumentation selbständig ver-

fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kennt-

lich gemacht hat. 
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§ 14 

Annahme und Bewertung der Bachelorarbeit/des Bachelorprojekts 

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß im Studienbüro/Prüfungsamt in zweifacher Ausfertigung 

(maschinenschriftlich, gebunden und paginiert) sowie in zweifacher Ausfertigung digital auf CD 

(beschriftet mit persönlichen Angaben) einzureichen. Das Bachelorprojekt ist in zweifacher digi-

taler Ausfertigung auf CD, DVD, USB-Stick o. Ä. (beschriftet mit persönlichen Angaben) und als 

Upload (in Abstimmung mit den Projektverantwortlichen) einzureichen; der jeweilige Abgabe-

zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Wird die Bachelorarbeit/das Bachelorprojekt nicht fristge-

mäß vorgelegt, gilt sie/es gemäß § 19 Abs. 1 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 

 

(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfer*innen zu begutachten und zu bewerten. Eine*r der 

Prüfer*innen soll derjenige/diejenige sein, der/die das Thema gestellt hat. Der/Die zweite Prü-

fer*in wird von der/die Dekan*in/das Dekanat bestimmt, der/die Kandidat*in hat ein Vor-

schlagsrecht. Das Bachelorprojekt wird von einem/einer Hochschullehrenden sowie von ei-

nem/einer weiteren Prüfer*in bewertet, der/die das Studiendekanat bestimmt und jährlich be-

stätigt oder neu wählt.  Eine Lehrperson, die aktiv an dem Bachelorprojekt mitwirkt (z. B. 

durch Korrepetition), kann nicht als Gutachter*in desselben Bachelorprojekts bestimmt wer-

den – dies gilt nicht für die Betreuung des Bachelorprojekts. 

 

(3) Die einzelne Bewertung ist entsprechend § 19 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu be-

gründen. Die Note für die Bachelorarbeit/das Bachelorprojekt wird aus dem arithmetischen Mit-

tel der Einzelbewertungen gemäß § 19 Abs. 1 gebildet. § 19 Abs. 5 Sätze 3 und 4 findet entspre-

chende Anwendung. Beträgt bei der Bachelorarbeit/dem Bachelorprojekt die Differenz mehr als 

2,0 oder lautet eine Bewertung „nicht ausreichend“, die andere Bewertung jedoch „ausrei-

chend“ oder besser, wird von der/dem Dekan*in/vom Dekanat ein*e dritte*r Prüfer*in zur Be-

wertung der Bachelorarbeit/des Bachelorprojekts bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Ar-

beit aus dem arithmetischen Mittel der drei Noten gebildet. § 19 Abs. 5 Sätze 3 und 4 findet 

entsprechende Anwendung. Die Arbeit/Das Projekt kann nur dann als „ausreichend“ oder besser 

bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 

 

(4) Das Bewertungsverfahren für die Bachelorarbeit/das Bachelorprojekt darf acht Wochen 

nicht überschreiten. 

 

 

§ 15 

Prüfer*innen 

(1) Der/Die Dekan*in/Das Dekanat bestellt die Prüfer*innen für die Prüfungsleistungen und 

die Bachelorarbeit. Das Bachelorprojekt wird von einem/einer Hochschullehrenden sowie von 

einem/einer weiteren Prüfer*in bewertet, der/die das Studiendekanat bestimmt und jährlich be-

stätigt oder neu wählt. 

 

(2) Prüfer*in kann jede gemäß § 57 Abs. 1 KunstHG prüfungsberechtigte Person sein, die, so-

3281



weit nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem Fach, auf das sich die Prüfungs-

leistung bezieht, regelmäßig einschlägige Lehrveranstaltungen abhält. Über Ausnahmen ent-

scheidet der/die Dekan*in/das Dekanat. 

 

(3) Die Prüfer*innen sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

 

(4) Mündliche und praktische Prüfungen werden vor zwei Prüfer*innen abgelegt. Eine Aus-

nahme bilden Referate/Präsentationen; ein Referat/eine Präsentation kann auch vor einem/ei-

ner Prüfer*in abgelegt werden. Die wesentlichen Bestandteile und die Note der Prüfung sind in 

einem Protokoll festzuhalten, das von den Prüfer*innen zu unterzeichnen ist. Die Note errechnet 

sich als arithmetisches Mittel der jeweiligen Einzelbewertungen; § 19 Abs. 5 Sätze 3 und 4 gelten 

entsprechend. 

 

(5) Schriftliche Prüfungsleistungen werden von einem/einer Prüfer*in bewertet. 

 

(6) Schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen, die im Rahmen eines dritten (letzten) Ver-

suchs gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 abgelegt werden, sind von zwei Prüfer*innen zu bewerten. Die 

Note errechnet sich als arithmetisches Mittel der jeweiligen Einzelbewertungen. § 19 Abs. 5 

Sätze 3 und 4 finden entsprechende Anwendungen. 

 

(7)  Das Abschlusskonzert, das Rigorosum und die praktischen Prüfungsteile sind öffentlich. 

Bei Letzterem kann die Öffentlichkeit auf Antrag des/der Kandidat*in ausgeschlossen werden. 

Der Antrag ist sechs Wochen vor dem Prüfungstermin an das Studienbüro/Prüfungsamt der Mu-

sikhochschule Münster zu richten. Die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an 

den/die Kandidat*in sind nicht öffentlich. 

 

(7) Für die Bewertung der Bachelorarbeit/des Bachelorprojekts gilt § 14. 

 

(8) Die unter § 11 Abs. 7 aufgeführten Übersichtstabellen beinhalten die Angaben zu der er-

forderlichen Anzahl von Prüfer*innen, die für die jeweiligen Prüfungsleistungen vorgesehen ist. 

 

 

§ 16 

Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studien- und Prüfungsleistungen, die im gleichen Studiengang an anderen Hochschulen 

im Geltungsbereich des Grundgesetzes erbracht worden sind, werden auf Antrag anerkannt, es 

sei denn, dass hinsichtlich der zu erwerbenden Kompetenzen wesentliche Unterschiede festge-

stellt werden. Dasselbe gilt für Studien- und Prüfungsleistungen, die in anderen Studiengängen 

der Westfälischen Wilhelms-Universität oder anderer Hochschulen im Geltungsbereich des 

Grundgesetzes erbracht worden sind. 

 

(2) Auf der Grundlage der Anerkennung nach Absatz 1 kann und auf Antrag der/des Studie-

renden muss in ein Fachsemester eingestuft werden, dessen Zahl sich aus dem Umfang der 
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durch die Anerkennung erworbenen Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtumfang der 

im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren Leistungspunkten ergibt. Ist die Nachkom-

mastelle kleiner als fünf, wird auf das ganze Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet. 

 

(3) Für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten 

Fernstudien, in vom Land Nordrhein-Westfalen mit den anderen Ländern oder dem Bund entwi-

ckelten Fernstudieneinheiten, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in 

Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in 

einem weiterbildenden Studium gemäß § 54 KunstHG erbracht worden sind, gelten die Absätze 1 

und 2 entsprechend. 

 

(4) Maßstab für die Feststellung, ob wesentliche Unterschiede bestehen oder nicht bestehen, 

ist ein Vergleich von Inhalt, Umfang und Anforderungen, wie sie für die erbrachte Leistung vo-

rausgesetzt worden sind, mit jenen, die für die Leistung gelten, auf die anerkannt werden soll. 

Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung 

vorzunehmen. Für Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht 

worden sind, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz ge-

billigten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im Übrigen kann bei Zweifel an der Vergleich-

barkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden. 

 

(5) Auf Antrag können sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage vorgelegter 

Unterlagen anerkannt werden, sofern diese den Studien- bzw. Prüfungsleistungen, die sie erset-

zen sollen, nach Inhalt und Niveau gleichwertig sind. 

 

(6) Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen anerkannt, sind ggf. die Noten – soweit die No-

tensysteme vergleichbar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzu-

beziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 

Die Anerkennung wird im Zeugnis gekennzeichnet. Führt die Anerkennung von Leistungen, die 

unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, dazu, dass eine Modulnote nicht 

gebildet werden kann, so wird dieses Modul nicht in die Berechnung der Gesamtnote mit einbe-

zogen. Prüfungsleistungen, die unter unvergleichbaren Notensystemen erbracht worden sind, 

können höchstens bis zu einem Anteil von 50 Prozent anerkannt werden. 

 

(7) Die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden einzu-

reichen. Die Unterlagen müssen Aussagen zu den Kenntnissen und Qualifikationen enthalten, 

die jeweils anerkannt werden sollen. Bei einer Anerkennung von Leistungen aus Studiengängen 

sind in der Regel die entsprechende Prüfungsordnung samt Modulbeschreibungen sowie das 

individuelle Transcript of Records oder ein vergleichbares Dokument vorzulegen. 

 

(8) Zuständig für Anerkennungs- und Einstufungsentscheidungen ist der/die Dekan*in/das 

Dekanat. Vor Feststellungen über die Vergleichbarkeit bzw. das Vorliegen wesentlicher Unter-

schiede sind die zuständigen Fachvertreter*innen zu hören. 
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(9) Die Entscheidung über Anerkennungen ist dem/der Studierenden spätestens vier Wochen 

nach Stellung des Antrags und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. Im Falle 

einer Ablehnung erhält der/die Studierende einen begründeten Bescheid. 

 

(10) Liegt in einem oder mehreren der auszubildenden Fächer eine außergewöhnliche Bega-

bung vor, kann diese auf Antrag und durch einen entsprechenden Leistungsnachweis zu einer 

Befreiung der Präsenszeit bei voller Anrechnung der Leistungspunktzahl berechtigen. 

 

(11) Die Freistellung von Veranstaltungen des Kernmoduls und des Profilmoduls ist grundsätz-

lich nicht möglich. Über Ausnahmen entscheidet der/die Dekan*in/das Dekanat. 

 

 

§ 17 

Nachteilsausgleich 

(1) Macht ein*e Studierende*r glaubhaft, dass er/sie wegen einer chronischen Erkrankung o-

der einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Studien- oder Prüfungsleistungen ganz oder teil-

weise in der vorgesehenen Weise abzulegen, muss der/die Dekan*in/das Dekanat auf Antrag 

der/des Studierenden unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Chancengleichheit bedarfs-

gerechte Abweichungen hinsichtlich deren Form und Dauer sowie der Benutzung von Hilfsmitteln 

oder Hilfspersonen gestatten. Dasselbe gilt für den Fall, dass diese Prüfungsordnung bestimmte 

Teilnahmevoraussetzungen für Module oder darin zu erbringende Studien-/Prüfungsleistungen 

vorsieht. 

 

(2) Bei Entscheidungen nach Absatz 1 ist auf Wunsch des/der Studierenden die Schwerbehin-

dertenvertretung des Fachbereichs zu beteiligen. Sollte im Fachbereich keine Konsultierung der 

Schwerbehindertenvertretung möglich sein, so ist die Schwerbehindertenvertretung der Westfä-

lischen-Wilhelms Universität anzusprechen. 

 

(3) Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 wird einzelfallbezogen gewährt; zur Glaubhaftma-

chung einer chronischen Erkrankung oder Behinderung kann die Vorlage geeigneter Nachweise 

verlangt werden. Hierzu zählen insbesondere ärztliche Atteste oder, falls vorhanden, Behinder-

tenausweise. 

 

(4) Der Nachteilsausgleich gemäß Absatz 1 soll sich, soweit nicht mit einer Änderung des Krank-

heits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden 

Studien- und Prüfungsleistungen erstrecken. 

 

(5) Soweit eine Studentin auf Grund der mutterschutzrechtlichen Bestimmungen nicht in der 

Lage ist, Studien- oder Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Weise abzu-

legen, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 
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§ 18 

Bestehen der Bachelorprüfung, Wiederholung 

(1) Die Bachelorprüfung hat bestanden, wer nach Maßgabe von § 11 sowie der Modulbe-

schreibungen alle Module mindestens mit der Note ausreichend (4,0) (§ 19 Abs. 1) bestanden 

hat. Zugleich müssen 240 Leistungspunkte erworben worden sein. 

 

(2) Für das Bestehen jeder Prüfungsleistung eines Moduls stehen den Studierenden drei Ver-

suche zur Verfügung. Wiederholungen zum Zweck der Notenverbesserung sind ausgeschlossen. 

Ist eine Prüfungsleistung eines Moduls nach Ausschöpfung der für sie zur Verfügung stehenden 

Anzahl von Versuchen nicht bestanden, ist das Modul insgesamt endgültig nicht bestanden. 

 

(3) Die Bachelorarbeit/Das Bachelorprojekt kann im Fall des Nichtbestehens einmal wieder-

holt werden. Dabei ist ein neues Thema zu stellen. Eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 

Eine Rückgabe des Themas in der in § 13 Abs. 5 genannten Frist ist jedoch nur möglich, wenn 

der/die Kandidat*in bei seiner/ihrer ersten Bachelorarbeit bzw. seinem/ihrem ersten Bachelor-

projekt von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. 

 

(4) Ist ein Modul oder die Bachelorarbeit/das Bachelorprojekt endgültig nicht bestanden, ist 

die Bachelorprüfung insgesamt endgültig nicht bestanden. 

 

(5) Hat ein*e Studierende*r die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihm/ihr auf 

Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatrikulationsbescheini-

gung ein Dokument ausgestellt, das die erbrachten Leistungen und ggf. die Noten enthält. Das 

Dokument wird von dem/der Dekan*in/dem Dekanat des Fachbereichs unterzeichnet und mit 

dem Siegel des Fachbereichs versehen. 

 

 

§ 19 

Bewertung der Einzelleistungen, Modulnoten und 

Ermittlung der Gesamtnote 

(1) Alle Prüfungsleistungen sind zu bewerten. Dabei sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut  = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut  = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen An-

forderungen liegt; 

3 = befriedigend = eine Leistung, die den durchschnittlichen Anforderungen ent-

spricht; 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderun-

gen nicht mehr genügt. 
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Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur differenzierten Bewer-

tung Zwischenwerte gebildet werden. Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlos-

sen. Für nicht prüfungsrelevante Studienleistungen können die Modulbeschreibungen eine Be-

notung vorsehen. 

 

(2)  Die Bewertung von mündlichen und künstlerischen Prüfungsleistungen ist den Studieren-

den spätestens eine Woche, die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen spätestens 

acht Wochen nach Erbringung der Leistung durch das Studienbüro/Prüfungsamt mitzuteilen. 

Hierfür reichen die Lehrenden die Ergebnisse der Prüfungsleistungen und ggf. die Protokolle (gilt 

für mündliche und künstlerische Prüfungsleistungen) in geeigneter Weise vor Ablauf der achtwö-

chigen Frist im Studienbüro/Prüfungsamt ein. Über die Bewertung der Bachelorarbeit/des Ba-

chelorprojekts erhält der/die Studierende einen schriftlichen Bescheid. 

 

(3) Die Bekanntgabe der Ergebnisse der Prüfungsleistungen erfolgt durch Aushang auf einer 

Liste auf den dafür vorgesehenen Aushängeflächen durch das Studienbüro/Prüfungsamt. Die 

Liste bezeichnet die Studierenden, die an der jeweiligen Prüfungsleistung teilgenommen haben, 

durch Angabe der Matrikelnummer. Studierende, die eine Prüfungsleistung nicht bestanden ha-

ben, werden darüber hinaus individuell informiert. 

 

(4) Für jedes Modul wird aus den Noten der ihm zugeordneten Prüfungsleistungen eine Note 

gebildet. Sind einem Modul mehrere Prüfungsleistungen zugeordnet, wird aus den mit ihnen er-

zielten Noten die Modulnote gebildet; die Modulbeschreibungen regeln die Gewichtung, mit der 

die Noten der einzelnen Prüfungsleistungen in die Modulnote eingehen. Bei der Bildung der Mo-

dulnote werden alle Dezimalstellen außer der ersten ohne Rundung gestrichen. Die Modulnote 

lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5  = sehr gut; 

von 1,6 bis 2,5 = gut; 

von 2,6 bis 3,5 = befriedigend; 

von 3,6 bis 4,0 = ausreichend; 

über 4,0 = nicht ausreichend. 

 

(5) Aus allen Modulnoten wird die Gesamtnote gebildet. Die Modulbeschreibungen regeln die 

Gewichtung, mit der die Noten der einzelnen Module in die Berechnung der Gesamtnote einge-

hen. Alle Dezimalstellen außer der ersten werden ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote 

lautet bei einem Wert 

bis einschließlich 1,5 = sehr gut; 

von 1,6 bis 2,5 = gut; 

von 2,6 bis 3,5 = befriedigend; 

von 3,6 bis 4,0 = ausreichend; 

über 4,0 = nicht ausreichend. 

 

(6) Zusätzlich zur Gesamtnote gemäß Absatz 5 wird anhand des erreichten Zahlenwerts eine 

Note nach Maßgabe der ECTS-Bewertungsskala festgesetzt. Dabei erhalten die Noten 
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A in der Regel 10% 

B in der Regel 25% 

C in der Regel 30% 

D in der Regel 25% 

E in der Regel 10% 

der erfolgreichen Absolvent*innen eines Jahrgangs. Als Grundlage sind je nach Größe des Ab-

schlussjahrgangs zusätzlich zwei vorhergehende Jahrgänge als Kohorte zu erfassen. 

 

 

§ 20 

Bachelorzeugnis und Bachelorurkunde 

(1) Hat der/die Studierende das Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen, erhält er/sie 

über die Ergebnisse ein Zeugnis. In das Zeugnis werden aufgenommen: 

a) die Gesamtnote der Bachelorprüfung gemäß § 19 Abs. 4 und 5, 

b) die Noten der Kernmodule, 

c) das Thema und die Note der Bachelorarbeit/des Bachelorprojekts und 

d) die bis zum erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums benötigte Fachstudiendauer. 

 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wor-

den ist. 

 

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem/der Studierenden eine Bachelorurkunde mit dem 

Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des akademischen Grades ge-

mäß § 3 beurkundet. 

 

(4) Dem Zeugnis und der Urkunde werden auf Wunsch eine englischsprachige Fassung beige-

fügt. 

 

(5) Das Bachelorzeugnis und die Bachelorurkunde werden von dem/der Dekan*in/dem Deka-

nat des Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel des Fachbereichs versehen. 

 

 

§ 21 

Diploma Supplement 

(1) Mit dem Zeugnis über den Abschluss des Bachelorstudiums wird dem/der Absolvent*in 

ein Diploma Supplement mit Transcript of Records ausgehändigt. Das Diploma Supplement mit 

Transcript of Records informiert über den individuellen Studienverlauf, besuchte Lehrveranstal-

tungen und Module, die während des Studiums erbrachten Leistungen und deren Bewertungen 

sowie über das individuelle fachliche Profil des absolvierten Studiengangs.  

 

(2) Das Diploma Supplement wird nach Maßgabe der von der Hochschulrektorenkonferenz 

herausgegebenen Empfehlungen erstellt. 
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§ 22 

Einsicht in die Studienakten 

Dem/Der Studierenden wird auf Antrag nach Abschluss jeder Prüfungsleistung Einsicht in 

seine/ihre schriftlichen Prüfungsleistungen, die Gutachten der Prüfer*innen und in die entspre-

chenden Protokolle gewährt. Das Anfertigen einer Kopie oder einer sonstigen originalgetreuen 

Reproduktion im Rahmen der Akteneinsicht ist grundsätzlich zulässig. Der Antrag ist spätestens 

innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Prüfungsleistung an das Stu-

dienbüro/Prüfungsamt zu stellen. Das Studienbüro/Prüfungsamt bestimmt Ort und Zeit der Ein-

sichtnahme. Gleiches gilt für die Bachelorarbeit/das Bachelorprojekt. § 29 VwVfG NRW bleibt 

unberrührt. 

 

 

§ 23 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn der/die Studierende 

ohne triftige Gründe nicht zu dem festgesetzten Termin erscheint oder wenn er/sie nach ihrem 

Beginn ohne triftige Gründe von ihr zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfungs-

leistung bzw. die Bachelorarbeit/das Bachelorprojekt nicht innerhalb der vorgegebenen Bear-

beitungszeit erbracht wird. Als triftiger Grund kommen insbesondere krankheitsbedingte Prü-

fungsunfähigkeit und die Inanspruchnahme von Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitge-

setzes oder die Pflege oder Versorgung des Ehegatten/der Ehegattin, des/der eingetragenen Le-

benspartners/Lebenspartnerin oder eines/einer in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 

Verschwägerten, wenn diese*r pflege- oder versorgungsbedürftig ist, in Betracht. 

 

(2) Sofern die Westfälische Wilhelms-Universität eine Studierende gemäß den Bestimmungen 

des Mutterschutzgesetzes nicht im Rahmen ihrer Ausbildung tätig werden lassen darf, ist die 

Durchführung von Prüfungen unzulässig. 

 

(3) Bis zu sechs Wochen vor dem Prüfungstermin kann sich die/der Studierende ohne Angabe 

von Gründen von der Teilnahme an der Prüfung abmelden. Dies geschieht durch eine schriftliche 

Abmeldung von der Prüfung im Studienbüro/Prüfungsamt. Das Studienbüro/Prüfungsamt infor-

miert die Prüfer*innen unmittelbar nach Ablauf der Frist. Die Abmeldung außerhalb der Sechs-

wochenfrist ist einmal möglich. Wird ein vorgegebener Prüfungstermin seitens des Prüflings we-

niger als sechs Wochen vor dem Prüfungstermin ohne triftigen Grund abgesagt, so gilt Absatz 1 

Satz 1. 

 

(4) Nachprüfungen finden am Ende der Vorlesungszeit des darauffolgenden Semesters statt. 

Der Termin wird den Studierenden von den Lehrenden in der ersten Veranstaltungswoche mitge-

teilt. Die Terminbekanntgabe erfolgt darüber hinaus per Aushang. In begründeten Einzelfäl-

len/Härtefällen ist ggf. mit der/dem Dekan*in/dem Dekanat und dem/der Fachvertreter*in Rück-

sprache bzgl. einer Sonderregelung zu halten. Generell hat der/die Kandidat*in kein Recht auf 

Terminwahl. 
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(5) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis nach Absatz 1 geltend gemachten Gründe müs-

sen dem/der Dekan*in/dem Dekanat unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 

werden. Bei Krankheit des/der Studierenden kann der/die Dekan*in/das Dekanat ein ärztliches 

Attest verlangen. Erkennt der/die Dekan*in/das Dekanat die Gründe nicht an, wird dem/der Stu-

dierenden dies schriftlich mitgeteilt. Erhält der/die Studierende innerhalb von vier Wochen nach 

Anzeige und Glaubhaftmachung keine Mitteilung, gelten die Gründe als anerkannt. 

 

(5) Der/Die Dekan*in/Das Dekanat kann für den Fall, dass eine krankheitsbedingte Prüfungs-

unfähigkeit geltend gemacht wird, jedoch zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, die 

eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich oder einen anderen Nachweis als sachgerecht er-

scheinen lassen, unter den Voraussetzungen des § 55 Abs. 7 KunstHG ein ärztliches Attest einer 

Vertrauensärztin/eines Vertrauensarztes verlangen. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte im 

Sinne des Satzes 1 liegen dabei insbesondere vor, wenn die/der Studierende mehr als vier Ver-

säumnisse oder mehr als zwei Rücktritte gemäß Absatz 1 zu derselben Prüfungsleistung mit 

krankheitsbedingter Prüfungsunfähigkeit begründet hat. Die Entscheidung ist dem/der Studie-

renden unverzüglich unter Angabe der Gründe sowie von mindestens drei Vertrauensärzt*innen 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, unter denen sie/er wählen kann, mitzuteilen. 

 

(6) Versuchen Studierende, das Ergebnis einer Prüfungsleistung oder der Bachelorarbeit/des 

Bachelorprojekts durch Täuschung, zum Beispiel durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmit-

tel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Leistung als nicht erbracht und als mit „nicht ausrei-

chend“ (5,0) bewertet. Wer die Abnahme einer Prüfungsleistung stört, kann von den jeweiligen 

Lehrenden oder Aufsichtführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung der Erbringung der Ein-

zelleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als nicht 

erbracht und mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der/die 

Dekan*in/das Dekanat den/die Studierende*n von der Bachelorprüfung insgesamt ausschlie-

ßen. Die Bachelorprüfung ist in diesem Fall endgültig nicht bestanden. Die Gründe für den Aus-

schluss sind aktenkundig zu machen.  

 

(7) Belastende Entscheidungen sind den Betroffenen vonseiten der/des Dekan*in/des Deka-

nats unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 

zu versehen. Vor einer Entscheidung ist den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben. 

 

 

§ 24 

Ungültigkeit von Einzelleistungen 

(1) Hat der/die Studierende bei einer Prüfungsleistung oder der Bachelorarbeit/dem Ba-

chelorprojekt getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 

bekannt, kann der/die Dekan*in/das Dekanat nachträglich das Ergebnis und ggf. die Noten für 

diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringen der/die Studierende getäuscht hat, entspre-

chend berichtigen und diese Leistungen ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfungsleistung bzw. zur Bachelo-

rarbeit/zum Bachelorprojekt nicht erfüllt, ohne dass der/die Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen der Prüfungsleistung bekannt, wird dieser 

Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat der/die Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Un-

recht erwirkt, entscheidet der/die Dekan*in/das Dekanat unter Beachtung des Verwaltungsver-

fahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 

 

(3) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einem Modul nicht erfüllt, ohne dass 

der/die Studierende hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Bestehen des 

Moduls bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen geheilt. Hat der/die Studierende die 

Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der/die Dekan*in/das Dekanat unter Be-

achtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechts-

folgen. 

 

(4) Waren die Voraussetzungen für die Einschreibung in die gewählten Studiengänge und da-

mit für die Zulassung zur Bachelorprüfung nicht erfüllt, ohne dass der/die Studierende hierüber 

täuschen wollte, und wird dieser Mangel erst nach der Aushändigung des Bachelorzeugnisses 

bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Bachelorprüfung geheilt. Hat der/die Stu-

dierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der/die Dekan*in/das Deka-

nat unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen über 

die Rechtsfolgen hinsichtlich des Bestehens der Prüfung. 

 

(5) Dem/Der Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-

ben.  

 

(6) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen, ggf. wird ein neues Zeugnis erteilt. Eine Entschei-

dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2, Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 Satz 2 ist nach einer Frist 

von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 

 

 

§ 25 

Aberkennung des Bachelorgrades 

Die Aberkennung des Bachelorgrades kann erfolgen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass 

er durch Täuschung erworben ist oder wenn wesentliche Voraussetzungen für die Verleihung irr-

tümlich als gegeben angesehen worden sind. § 24 gilt entsprechend. Zuständig für die Entschei-

dung ist der/die Dekan*in/das Dekanat. 
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§ 26 

Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 

der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. Sie findet Anwendung für alle Studie-

renden, die ab dem Wintersemester 2020/2021 in das erste Fachsemester des Studiengangs 

Bachelor of Music – Musik und Kreativität – eingeschrieben werden. 

 

 
 

 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachbereichsrats des Fachbereichs Musikhoch-

schule (Fachbereich 15) vom 01.07.2020. Die vorstehende Ordnung wird hiermit verkündet. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des 

Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder 

Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ab-

lauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 

denn 

1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden, 

2. das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher bean-

standet, 

3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, 

oder 

4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügeaus-

schlusses nicht hingewiesen worden. 

 

 

Münster, den 07.09.2020 Der Rektor 

 

 Prof. Dr. Johannes  W e s s e l s 
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Anhang: Modulbeschreibungen 

 

 

 

MODULBESCHREIBUNG FÜR DEN BACHELORSTUDIENGANG 

 

BACHELOR OF MUSIC – MUSIK UND KREATIVITÄT 

 

IN DER STUDIENRICHTUNG 

INSTRUMENT 
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Modultitel deutsch: Kernmodul 1 

Modultitel englisch: Core Artistic Subject 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-KM-I-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem.  1. + 2. 30 900 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS)  

Selbst-

studium   

1. E 
Künstlerisches Hauptfach 1, ggf. zzgl. 

Korrepetition 
[x] P [  ] WP 15 

30 h  

(2 SWS) 
420 h 

2. E 
Künstlerisches Hauptfach 2, ggf. zzgl. 

Korrepetition 
[x] P [  ] WP 15 

30 h  

(2 SWS) 
420 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der künstlerische Instrumentalunterricht im Rahmen des Bachelorstudiums Musik und Kreativität beinhaltet den 

schrittweisen Aufbau eines künstlerischen Basisrepertoires. Anhand von Technik und entsprechender Literatur wer-

den die instrumentalen Fähigkeiten entwickelt, die im Kernmodul 1 zu einem beginnenden künstlerischen Aus-

drucksvermögen führen. Instrumentenspezifische Bedürfnisse fließen mit in die Ausbildung ein. Der künstlerische 

Instrumentalunterricht wird ggf. durch Korrepetition ergänzt und korrespondiert mit dem ergänzenden Künstleri-

schen Profil (Kammermusik und Orchester) im Profilmodul. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des künstlerischen Kernmoduls 1 verfügt die/der Studierende über ein erstes grundständiges Re-

pertoire und ist in der Lage, dieses eigenständig zu erweitern. Ebenso kann sie/er sich künstlerische Spezialgebiete 

erschließen und ihre/seine Erfahrungen kreativ-praktisch einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [x] Modulprüfung (MP) [  ] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Literaturvorspiel* bis zu 20 Minuten 100% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Martin Dehning Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 

*) 2 der insgesamt 5 Literaturvorspiele (Kernmodul 1 bis 4) müssen Kammermusik/Klavierkammermusik enthalten. 
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Modultitel deutsch: Kernmodul 2 

Modultitel englisch: Core Artistic Subject 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-KM-I-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 [x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 30 900 h 
 [  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. E 
Künstlerisches Hauptfach 3, ggf. zzgl. 

Korrepetition 
[x] P [  ] WP 15 

30 h  

(2 SWS) 
420 h 

2. E 
Künstlerisches Hauptfach 4, ggf. zzgl. 

Korrepetition 
[x] P [  ] WP 15 

30 h  

(2 SWS) 
420 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der künstlerische Instrumentalunterricht im Kernmodul 2 beinhaltet weiterhin den Aufbau eines künstlerischen Ba-

sisrepertoires. Anhand von Technik und Literatur werden die instrumentalen Fähigkeiten weiterentwickelt, die zu 

einem individuellen künstlerischen Ausdrucksvermögen führen. Instrumentenspezifische Bedürfnisse fließen mit in 

die Ausbildung ein. Der künstlerische Instrumentalunterricht wird ggf. durch Korrepetition ergänzt und korrespon-

diert mit dem ergänzenden Künstlerischen Profil (Kammermusik und Orchester) im Profilmodul. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des künstlerischen Kernmoduls 2 verfügt die/der Studierende über ein Basisrepertoire und erwei-

terte künstlerische sowie technische Fähigkeiten. Mit Blick auf das spätere Berufsleben ist die/der Studierende in 

der Lage, diese eigenständig zu erweitern. Ebenso kann sie/er sich weitere künstlerische Spezialgebiete erschließen 

und ihre/seine Erfahrungen kreativ-praktisch einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1: Literaturvorspiel* bis zu 20 Minuten 50% 

Nr. 2: Literaturvorspiel* bis zu 20 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

4% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung ist das erfolgreich abgeschlossene Kernmodul 1 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 
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15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Martin Dehning Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
*) 2 der insgesamt 5 Literaturvorspiele (Kernmodul 1 bis 4) müssen Kammermusik/Klavierkammermusik enthalten. 
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Modultitel deutsch: Kernmodul 3 

Modultitel englisch: Core Artistic Subject 3 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-KM-I-03 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 5. + 6. 30 900 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. E 
Künstlerisches Hauptfach 5, ggf. zzgl. 

Korrepetition 
[x] P [  ] WP 15 

30 h  

(2 SWS) 
420 h 

2. E 
Künstlerisches Hauptfach 6, ggf. zzgl. 

Korrepetition 
[x] P [  ] WP 15 

30 h  

(2 SWS) 
420 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der künstlerische Instrumentalunterricht im Kernmodul 3 beinhaltet den erweiterten Aufbau eines künstlerischen 

Repertoires. Die verstärkten und weiterentwickelten instrumentalen Fähigkeiten ermöglichen ein individuelles künst-

lerisches Ausdrucksvermögen. Der künstlerische Instrumentalunterricht wird ggf. durch Korrepetition ergänzt und 

korrespondiert mit dem ergänzenden Künstlerischen Profil (Kammermusik und Orchester) im Profilmodul. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des künstlerischen Kernmoduls 3 verfügt die/der Studierende über ein grundständiges Repertoire 

und ist in der Lage, dieses eigenständig, den Bedürfnissen des Berufslebens angepasst, zu erweitern. Ebenso kann 

sie/er sich künstlerische Spezialgebiete erschließen und ihre/seine Erfahrungen kreativ-praktisch einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1: Literaturvorspiel* bis zu 20 Minuten 50% 

Nr. 2: Literaturvorspiel* bis zu 20 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

4% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung ist das erfolgreich abgeschlossene Kernmodul 2 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Martin Dehning Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
*) 2 der insgesamt 5 Literaturvorspiele (Kernmodul 1 bis 4) müssen Kammermusik/Klavierkammermusik enthalten. 
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Modultitel deutsch: Kernmodul 4 

Modultitel englisch: Core Artistic Subject 4 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-KM-I-04 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

   

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 7. + 8. 30 900 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. E 
Künstlerisches Hauptfach 7, ggf. zzgl. 

Korrepetition 
[x] P [  ] WP 15 

30 h  

(2 SWS) 
420 h 

2. E 
Künstlerisches Hauptfach 8, ggf. zzgl. 

Korrepetition 
[x] P [  ] WP 15 

30 h  

(2 SWS) 
420 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der künstlerische Instrumentalunterricht im Kernmodul 4 beinhaltet den umfassenden Aufbau eines künstlerischen 

Basisrepertoires. Instrumentenspezifischen Fähigkeiten werden professionalisiert, aus denen das angestrebte indi-

viduell künstlerische Ausdrucksvermögen resultiert. Der künstlerische Instrumentalunterricht wird durch ggf. Korre-

petition ergänzt und korrespondiert mit dem ergänzenden Künstlerischen Profil (Kammermusik und Orchester) im 

Profilmodul. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des künstlerischen Kernmoduls 4 verfügt die/der Studierende über ein grundständiges Repertoire 

und ist in der Lage, dieses eigenständig, den Bedürfnissen des Berufslebens angepasst, zu erweitern. Ebenso kann 

sie/er sich künstlerische Spezialgebiete erschließen und ihre/seine Erfahrungen kreativ-praktisch und professiona-

lisiert einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1: Rigorosum bis zu 45 Minuten 40% 

Nr. 2: Abschlusskonzert bis zu 60 Minuten 60% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

40% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung ist das erfolgreich abgeschlossene Kernmodul 3 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Martin Dehning Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul 1 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-I-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 8 240 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. - Künstlerisches Profil 1* [x] P [  ] WP 2 

Angaben erfolgen 

veranstaltungsbezogen 

und werden 

entsprechend ausgewie-

sen 

2. - Künstlerisches Profil 2* [x] P [  ] WP 2 

3. S Offener Wahlbereich 1** [x] P [  ] WP 2 

4. S Offener Wahlbereich 2** [x] P [  ] WP 2 

4 

Lehrinhalte: 

Das Profilmodul 1 sowie die darauf aufbauenden Profilmodule 2 und 3 beinhalten mit Bezug auf einen individuellen 

Studienverlauf alle Aspekte, die in direktem Zusammenhang mit der Ausbildung des gewählten künstlerischen Fachs 

stehen. Die aktuelle künstlerische Berufspraxis zeichnet sich durch die Vielfalt der unterschiedlichsten Kompetenzen 

aus und findet hier Berücksichtigung. Kammermusik und Orchester sind wesentliche berufspraktische Bestandteile 

im Leben einer Musikerin/eines Musikers. Der Bereich Kammermusik bezieht sich auf Ensembleformationen vom Duo 

bis zum Kammerorchester bzw. bis zum großen Sinfonieorchester, einschließlich der Erarbeitung von Werken aus un-

terschiedlichen Stilepochen. Hierbei liegt der Schwerpunkt im Aufbau der Entwicklung der zu erlernenden Fähigkeit 

des aufeinander Hörens sowie des miteinander Musizierens. Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden 

einen individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die persönlichen Entwicklungsperspektiven als auch an den 

sich stark wandelnden Arbeitsmarkt und ist im Anhang „Wahlbereich“ zu finden. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Profilmoduls 1 verfügen die Studierenden über erweiterte künstlerische Kompetenzen. Hierzu ge-

hören die zunehmende künstlerische Professionalisierung im Bereich Kammermusik und Orchester, sowie die ent-

sprechenden Ergänzungen des individuellen Profils im Wahlangebot. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Entsprechend der Leistungspunktzahl kann die/der Studierende die seinem/ihrem Profil entsprechenden Veranstal-

tungen wählen. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 + Nr. 2: Konzert (mindestens eine Prüfungsleistung ist zu 

erbringen) 
konzertbezogen*** zu gleichem Anteil 80% 

Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewiesen, min-

destens eine Prüfungsleistung ist zu erbringen) 
siehe Anhang zu gleichem Anteil 20% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewiesen) siehe Anhang 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, 

d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respektiv 

90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
* Zu 3 Nr. 1 + 2: Die Teilnahme am Hochschulorchester ist bei Bedarf verpflichtend und geht bei mehr als einem Or-

chesterprojekt zu gleichem Anteil in die Modulnote ein. 

** Zu 3 Nr. 3 + 4: Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden, ihr Studienprofil mit Blick auf die spätere 

berufliche Ausrichtung individuell zu gestalten.  

*** Zu 8 Nr.1 + 2: Der individuelle Studienverlauf gewährleistet den Studierenden Konzerte des gewählten Profils ent-

sprechend zu gestalten. Die Leistungspunkte errechnen sich aus dem zeitlichen Umfang der Proben, der Dauer des 

Konzerts bzw. des künstlerischen Projekts, zuzüglich der aufgewendeten Übezeit (Selbststudium). Die/Der Studie-

rende reicht einen entsprechenden Nachweis, von der/dem jeweiligen Dozent*in unterschrieben, im Studienbüro/Prü-

fungsamt ein.  
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Modultitel deutsch: Profilmodul 2 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-I-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

   

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 5. + 6. 18 540 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. - Künstlerisches Profil 3* [x] P [  ] WP 7 

Angaben erfolgen 

veranstaltungsbezogen 

und werden 

entsprechend ausgewie-

sen 

2. - Künstlerisches Profil 4* [x] P [  ] WP 7 

3. S Offener Wahlbereich 3** [x] P [  ] WP 2 

4. S Offener Wahlbereich 4** [x] P [  ] WP 2 

4 

Lehrinhalte: 

Aufbauend auf dem Profilmodul 1 entwickelt die/der Studierende ihren/seinen künstlerischen und beruflichen 

Schwerpunkt mit Blick auf einen individuellen Studienverlauf weiter. Das individuelle Künstlerische Profil wird zu-

nehmend aus- und aufgebaut. Sowohl im Orchester als in der Kammermusik werden das Zusammenspiel und die 

künstlerische Ausdrucksfähigkeit weiterentwickelt, präzisiert und verfeinert. Auch lernen die Studierenden weitere 

Konzertliteratur kennen und spielen in unterschiedlichen Kammermusikgruppen. Die Fähigkeit des aufeinander Hö-

rens sowie des miteinander Musizierens führen zu einem individuellen künstlerischen Ausdrucksvermögen. Der Of-

fene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden einen individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die persön-

lichen Entwicklungsperspektiven als auch an den sich stark wandelnden Arbeitsmarkt und ist im Anhang „Wahlbe-

reich“ zu finden. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Profilmoduls 2 können sich die Studierenden künstlerische Spezialgebiete erschließen und ihre 

Erfahrungen kreativ-praktisch einbringen. Hierzu gehören die zunehmende künstlerische Professionalisierung im Be-

reich Kammermusik und Orchester, sowie die entsprechenden Ergänzungen des individuellen Profils.  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Entsprechend der Leistungspunktzahl kann die/der Studierende die seinem Profil entsprechenden Veranstaltungen 

wählen. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 + Nr. 2: Konzert (mindestens eine Prüfungsleistung ist zu 

erbringen) 
konzertbezogen*** zu gleichem Anteil 80% 

Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewiesen, min-

destens eine Prüfungsleistung zu erbringen) 
siehe Anhang zu gleichem Anteil 20% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewiesen) siehe Anhang 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
* Zu 3 Nr. 1 + 2: Die Teilnahme am Hochschulorchester ist bei Bedarf verpflichtend und geht bei mehr als einem 

Orchesterprojekt zu gleichem Anteil in die Modulnote ein. 

** Zu 3 Nr. 3 + 4: Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden, ihr Studienprofil mit Blick auf die spätere 

berufliche Ausrichtung individuell zu gestalten.  

*** Zu 8 Nr.1 + 2: Der individuelle Studienverlauf gewährleistet den Studierenden Konzerte dem gewählten Profil 

entsprechend zu gestalten. Die Leistungspunkte errechnen sich aus dem zeitlichen Umfang der Proben, der Dauer 

des Konzerts bzw. des künstlerischen Projekts, zuzüglich der aufgewendeten Übezeit (Selbststudium). Die/Der Stu-

dierende reicht einen entsprechenden Nachweis, von der/dem jeweiligen Dozent*in unterschrieben, im Studien-

büro/Prüfungsamt ein. 
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Modultitel deutsch: Profilmodul 3 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 3 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-I-03 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus:  [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 
[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 7. + 8. 20 600 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. - Künstlerisches Profil 5* [x] P [  ] WP 8 

Angaben erfolgen 

veranstaltungsbezogen 

und werden 

entsprechend ausgewie-

sen 

2. - Künstlerisches Profil 6* [x] P [  ] WP 8 

3. S Offener Wahlbereich 5** [x] P [  ] WP 2 

4. S Offener Wahlbereich 6** [x] P [  ] WP 2 

4 

Lehrinhalte: 

Aufbauend auf dem Profilmodul 2 haben die Studierenden im Profilmodul 3 ihren künstlerischen und beruflichen 

Schwerpunkt mit professionellem Anspruch entwickelt. Das Künstlerische Profil der Studierenden zeigt eine hohe 

künstlerische und individuelle Ausdrucksfähigkeit sowohl im Orchester als auch in der Kammermusik.Der Offene 

Wahlbereich ermöglicht den Studierenden einen individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die persönli-

chen Entwicklungsperspektiven als auch an den sich stark wandelnden Arbeitsmarkt und ist im Anhang „Wahlbe-

reich“ zu finden. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Profilmoduls 3 verfügen die Studierenden über die die künstlerischen Instrumentalfähigkeiten 

einrahmenden Kompetenzen und können auf professioneller Ebene, nicht zuletzt durch die Dokumentation z. B. ei-

ner eigenen CD, diese in Kombination mit den erworbenen Kompetenzen des künstlerischen Kernmoduls in ihr zu-

künftiges Berufsleben einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Entsprechend der Leistungspunktzahl kann die/der Studierende die seinem Profil entsprechenden Veranstaltungen 

wählen. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 + Nr. 2: Konzert (mindestens eine Prüfungsleistung ist zu 

erbringen) 
konzertbezogen*** zu gleichem Anteil 80% 

Nr. 3 + Nr. 4: Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausge-

wiesen, mindestens eine Prüfungsleistung ist zu erbringen) 
siehe Anhang zu gleichem Anteil 20% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewiesen) siehe Anhang 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Keine 
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13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) res-

pektiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
* Zu 3 Nr. 1 + 2: Die Teilnahme am Hochschulorchester ist bei Bedarf verpflichtend und geht bei mehr als einem 

Orchesterprojekt zu gleichem Anteil in die Modulnote ein. 

** Zu 3 Nr. 3 + 4: Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden, ihr Studienprofil mit Blick auf die spätere 

berufliche Ausrichtung individuell zu gestalten.  

*** Zu 8 Nr.1 + 2: Der individuelle Studienverlauf gewährleistet den Studierenden Konzerte dem gewählten Profil 

entsprechend zu gestalten. Die Leistungspunkte errechnen sich aus dem zeitlichen Umfang der Proben, der Dauer 

des Konzerts bzw. des künstlerischen Projekts, zuzüglich der aufgewendeten Übezeit (Selbststudium). Die/Der Stu-

dierende reicht einen entsprechenden Nachweis, von der/dem jeweiligen Dozent*in unterschrieben, im Studien-

büro/Prüfungsamt ein. 
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Modultitel deutsch: Musikpraxis 1 

Modultitel englisch: Practical Fields 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-MP-I-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 
1. + 2. 18 420 h 

[  ] jedes SoSe    

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. E Nebenfach/Zweitinstrument 1 [x] P [  ] WP 2 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
52,5 h 

2. E Nebenfach/Zweitinstrument 2 [x] P [  ] WP 2 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
52,5 h 

3. S Angewandte Musikermedizin 1 * [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Angewandte Musikermedizin 2 * [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

5. S Angewandte Musikpsychologie 1 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

6. S Angewandte Musikpsychologie 2 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

7. S Musik lernen - lehren 1 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

8. S Musik lernen - lehren 2 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

9. P Hospitationspraktikum 1 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

10. P Hospitationspraktikum 2** [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Unterrichtsfach Nebenfach/Zweitinstrument bietet verschiedene Möglichkeiten im Rahmen der Ausbildung. 

Zum einen kann die/der Studierende die klassische Ausbildung des Klavierpflichtfachunterrichts in Anspruch neh-

men. Diese beinhaltet eine grundständige pianistische Ausbildung. Auf Wunsch kann der Unterrichtsschwerpunkt in 

den Bereich der Popularmusik gelegt werden. Die Unterrichtinhalte liegen hier im Bereich der Improvisation, des 

Patternspiels und der entsprechenden Musikliteratur. Alternativ besteht die Möglichkeit der Wahl eines beliebigen 

Nebenfachs/Zweitinstruments. Der vernetzte Unterricht der Fächer Angewandte Musikermedizin und Angewandte 

Musikpsychologie beinhaltet die für Musiker*innen relevanten Inhalte anatomischer und physiologischer Voraus-

setzungen. Das vermittelte Grundlagenwissen über die Muskulatur, das Nervensystem und das Skelettsystem sowie 

die grundlegenden Kenntnisse über die Atmung und das Gehör findet seine Anwendung in Form der Selbsterfahrung 

aus musikpsychologischer Sicht. Das Seminar Musik lernen - lehren dient der Erarbeitung einer praxisnahen, umfas-

senden Didaktik von Unterricht und erweiterten Formen der Musikvermittlung. Das erste Jahr fokussiert den Blick auf 

die am Musik-Geschehen beteiligten Personen, insbesondere der physiologischen Voraussetzungen und Entwick-

lungsphasen der Lernenden, ihren sozialen Kontexten und der vielfältigen Förderbedarfe. Die Studierenden erarbei-

ten Kriterien der Gestaltung und Evaluation von Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht. Sie erlernen Kriterien zur 

kritischen Analyse aktueller Unterrichtskonzepte. Das Hospitationspraktikum gliedert sich in zwei Hospitationspha-

sen. Im ersten Semester findet ein einwöchiges Hospitationspraktikum an einer der Kooperationsmusikschulen aus 

dem Regierungsbezirk Münster statt. Die Studierenden lernen den Aufbau (Leitung, Verwaltung, Unterricht) einer 

Musikschule kennen. Im zweiten Semester organisiert die/der Studierende das Hospitationspraktikum Berufsfeld 

selbst. 
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5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Moduls Musikpraxis 1 haben die Studierenden die beschriebenen Lehrinhalte verinnerlicht und 

verfügen über grundlegende Kenntnisse anatomischer sowie neurologischer Vorgänge. Sie können diese auf der Ba-

sis ihrer Kenntnisse musikpsychologisch reflektieren und in den bewussten Umgang mit dem eigenen Üben einflie-

ßen lassen. Ebenso haben sie grundständige pädagogische Kompetenzen mit Kenntnissen über Unterrichtsabläufe 

im Einzel,- Klein- und Großgruppenunterricht erworben und verfügen über basale Fertigkeiten zur Unterrichtsplanung. 

Sie kennen Kriterien zur Analyse von Unterrichtskonzepten. Die Erfahrungen im Rahmen der Hospitationspraktika 

ermöglichen den Studierenden im weiteren Studienverlauf den Aufbau eines individuellen Studienprofils. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 4: Klausur * 90 Minuten 25% 

Nr. 6: Präsentation 15 Minuten 25% 

Nr. 8: Gruppenpräsentation von 4 bis max. 5 Personen inkl. Hand-

out 

5 Minuten  

pro Person 
50% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Nr. 10: Leifragengestützter Reflexionsbericht ** 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Clemens Rave Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
* Zu 8 Nr. 4: statt einer Klausur kann nach Ansage durch den/die Dozent*in auch ein Referat, eine Hausarbeit oder 

ein Kolloquium als Prüfungsleistung gelten. 

** Zu 9 Nr. 10: Maßgeblich für das Erstellen/Durchführen der Studienleistung/Prüfungsleistung sind die entspre-

chenden Hinweise in der Handreichung zu den Praxisphasen im Bachelorstudiengang Musik und Kreativität in ihrer 

jeweils gültigen Fassung. 
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Modultitel deutsch: Musikpraxis 2 

Modultitel englisch: Practical Fields 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MuK-MP-I-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 10 300 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. E Nebenfach/Zweitinstrument 3 [x] P [  ] WP 2 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
52,5 h 

2. E Nebenfach/Zweitinstrument 4 [x] P [  ] WP 2 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
52,5 h 

3. S Musik und moderne Medien [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Studioerfahrung [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

5. S Chor 1 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

6. S Chor 2 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Die Inhalte des Unterrichtsfachs Nebenfach/Zweitinstrument bauen auf den erworbenen Fähigkeiten des ersten Stu-

dienjahres auf. Grundständige pianistische und instrumentale Fertigkeiten werden erweitert, ebenso der gestalteri-

sche Rahmen in der gewählten stilistischen Ausrichtung. Das Seminar Musik und moderne Medien vermittelt Grund-

kenntnisse im Umgang mit musikspezifischen digitalen Medien und deren Einsatz für Präsentationen und Konzerte. 

Inhaltlicher Schwerpunkt ist die Erstellung und Bearbeitung von Notenmaterial. Im Seminar Studioerfahrung wird 

die Arbeitsweise moderner Produktionstechniken der Musikbranche vorgestellt. Anhand von Aufnahmen des eige-

nen Repertoires wird den Studierenden gezeigt, wie heute Musikproduktionen durchgeführt und die entsprechenden 

Medien hergestellt werden. Die hier entstehenden Aufnahmen sollen schon frühzeitig als Bewerbungsmaterial die-

nen können. Im Rahmen der Mitwirkung in einem Chor werden die Lehrinhalte auf zwei Ebenen vermittelt; die eine 

Ebene umfasst die Ausbildung der chorischen Stimmbildung, die andere Ebene das intensive Kennenlernen und Er-

arbeiten der im Aufführungsprogramm befindlichen Chorliteratur ebenso wie die dazugehörenden Konzerterfahrun-

gen.  

5 
Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden haben im Rahmen des Abschlusses des Moduls Musikpraxis 2 die beschriebenen Lehrinhalte ver-

innerlicht und können diese anforderungs- bzw. situationsspezifisch in der Berufspraxis anwenden. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Vorspiel 10 Minuten 50% 

Nr. 3: Arbeitsmappe (Notationen) 12 Seiten 

25% 
Nr. 3: Multimediale Präsentation mit Dokumentation 

1 bis 5 Seiten 

oder elektronische Do-

kumentation 

Nr. 4: Aufnahme von eigenem Repertoire - 1. Aufnahme 2 bis 3 Minuten 

25% Nr. 4: Aufnahme von eigenem Repertoire - 2. Aufnahme 3 bis 5 Minuten 

Nr. 4: Erfahrungsbericht 2 bis 4 Seiten 
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9 
Studienleistungen: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Nr. 5 + 6: Proben und Konzert Dauer des Projekts* 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respektiv 

90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 
Clemens Rave Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 

* Zu 9 Nr. 5 + 6: Eine genaue Zeitangabe ist nicht möglich. Der Umfang richtet sich nach den im Vorfeld angegebenen 

Probenzeiten und der Dauer des Konzertes. In der Regel sind dies: 10 bis 15 Proben (ca. 3 Stunden) und 1 Konzert 

(ca. 2 Stunden) 
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Modultitel deutsch: Musiktheorie 1 

Modultitel englisch: Music Theory 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MT-I-G-EM-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 1. + 2. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. S Gehörbildung 1 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Gehörbildung 2 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

3. S Tonsatz 1 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Tonsatz 2 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Modul Musiktheorie vermittelt die zum künstlerischen Verständnis notwendigen musiktheoretischen Kompe-

tenzen und beinhaltet ebenfalls die differenzierte Schulung des musikalischen Gehörs. Durch gezielte Übungen in 

der Gehörbildung entwickeln die Studierenden die Fähigkeit, einzelne Parameter, musikalische Zusammenhänge 

sowie stiltypische Idiome im tonalen und freitonalen Kontext über das Gehör zu erkennen, zu verschriftlichen, wie-

derzugeben und zu abstrahieren. Durch geeignete Methoden (z. B. Solfège und Höranalyse) und anhand unterrichts-

adäquater Beispiele aus der Originalliteratur werden die Komponenten Melodik, Harmonik, Rhythmus, Form und 

Klangfarbe thematisiert. Darüber hinaus wird die innere Klangvorstellung als wesentlicher Bestandteil der Musi-

ker*innenpersönlichkeit geschult. Im Unterrichtsfach Tonsatz wird durch differenzierte schriftliche und praktische 

Übungen das grundlegende musiktheoretische Handwerkszeug für eine stilimmanente Satz- und Kompositionslehre 

erlernt. Die Studierenden eignen sich differenzierte Analysestrategien an und entwickeln dadurch die Fähigkeit, in 

unterschiedlichsten Berufssituationen musikalische Inhalte zu kommunizieren. Die ersten beiden Fachsemester be-

inhalten die Vermittlung von Basiswissen sowie Grundlagen der Kompositionstechnik in Renaissance und Barock. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Ziel der Ausbildung in Gehörbildung ist der Erwerb einer differenzierten Hörfähigkeit. Gehörtes kann entspre-

chend wiedererkannt, übertragen und memoriert werden. Die Studierenden haben mit Hilfe verschiedener Methoden 

eine innere Vorstellungskraft entwickelt und verfügen über ausreichende Reaktionsfähigkeit hinsichtlich des Lesens, 

des Vom-Blatt-Spiels/Vom-Blatt-Singens von Musik. Sie können gehörte oder realisierte Musik hinsichtlich ihrer 

künftigen beruflichen Tätigkeit kritisch beurteilen. Aus dem Bereich Tonsatz verfügen die Studierenden über diffe-

renzierte Kenntnisse in allgemeiner Musiklehre, Satzlehre und Analyse. Sie haben praktische Erfahrungen im Um-

gang mit Kompositionstechniken unterschiedlicher Stilrichtungen und verfügen über eine adäquate Fachsprache. 

Sie sind in der Lage, wesentliche Parameter eines Notentextes hinsichtlich des Tonvorrats, der Setzweise, der Har-

monik, der Form, der Stilistik und der Dramaturgie zu realisieren. Damit stützen sie die eigene Interpretation von 

Musik und gewinnen stilistische Sicherheit. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Jahresklausur Gehörbildung 45 Minuten 50% 

Nr. 4: Jahresklausur Tonsatz 90 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten themenbezogen* 

Lösung von praktischen und schriftlichen Aufgaben themenbezogen* 
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) res-

pektiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte*r: Zuständiger Fachbereich: 

N. N.  Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
 * Zu 9: themenbezogen bezieht sich auf das unter 3 ausgewiesene Selbststudium. 

 

Der/die Lehrende entscheidet zu Beginn des Studienjahres, ob die Jahresklausur im Winter- oder Sommersemester 

geschrieben wird. 
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Modultitel deutsch: Musiktheorie 2 

Modultitel englisch: Music Theory 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MT-I-G-EM-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Gehörbildung 3 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Gehörbildung 4 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

3. S Tonsatz 3 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Tonsatz 4 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Modul Musiktheorie vermittelt die zum künstlerischen Verständnis notwendigen musiktheoretischen Kompe-

tenzen und beinhaltet ebenfalls die differenzierte Schulung des musikalischen Gehörs. Durch gezielte Übungen in 

der Gehörbildung entwickeln die Studierenden die Fähigkeit, einzelne Parameter, musikalische Zusammenhänge 

sowie stiltypische Idiome im tonalen und freitonalen Kontext über das Gehör zu erkennen, zu verschriftlichen, wie-

derzugeben und zu abstrahieren. Durch geeignete Methoden (z. B. Solfège und Höranalyse) und anhand unterrichts-

adäquater Beispiele aus der Originalliteratur werden die Komponenten Melodik, Harmonik, Rhythmus, Form und 

Klangfarbe thematisiert. Darüber hinaus wird die innere Klangvorstellung als wesentlicher Bestandteil der Musi-

ker*innenpersönlichkeit geschult. Im Unterrichtsfach Tonsatz wird durch differenzierte schriftliche und praktische 

Übungen das grundlegende musiktheoretische Handwerkszeug für eine stilimmanente Satz- und Kompositionslehre 

erlernt. Die Studierenden eignen sich differenzierte Analysestrategien an und entwickeln dadurch die Fähigkeit, in 

unterschiedlichsten Berufssituationen musikalische Inhalte zu kommunizieren. Diese beiden Fachsemester behan-

deln in der Fortsetzung des ersten Studienjahres die Themen Kontrapunkt und die Entwicklung der Harmonik bis ins 

frühe 19. Jh. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Ziel der Ausbildung in Gehörbildung ist der Erwerb einer differenzierten Hörfähigkeit. Gehörtes kann entspre-

chend wiedererkannt, übertragen und memoriert werden. Die Studierenden haben mit Hilfe verschiedener Methoden 

eine innere Vorstellungskraft entwickelt und verfügen über ausreichende Reaktionsfähigkeit hinsichtlich des Lesens, 

des Vom-Blatt-Spiels/Vom-Blatt-Singens von Musik. Sie können gehörte oder realisierte Musik hinsichtlich ihrer 

künftigen beruflichen Tätigkeit kritisch beurteilen. Aus dem Bereich Tonsatz verfügen die Studierenden über diffe-

renzierte Kenntnisse in allgemeiner Musiklehre, Satzlehre und Analyse. Sie haben praktische Erfahrungen im Um-

gang mit Kompositionstechniken unterschiedlicher Stilrichtungen und verfügen über eine adäquate Fachsprache. 

Sie sind in der Lage, wesentliche Parameter eines Notentextes hinsichtlich des Tonvorrats, der Setzweise, der Har-

monik, der Form, der Stilistik und der Dramaturgie zu realisieren. Damit stützen sie die eigene Interpretation von 

Musik und gewinnen stilistische Sicherheit. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Jahresklausur Gehörbildung 45 Minuten 50% 

Nr. 4: Jahresklausur Tonsatz 90 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten themenbezogen* 

Lösung von praktischen und schriftlichen Aufgaben themenbezogen* 
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Teilnahme setzt das erfolgreich abgeschlossen Modul Musiktheorie 1 voraus. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respektiv 

90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte*r: Zuständiger Fachbereich: 

N. N. Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
 * Zu 9: themenbezogen bezieht sich auf das unter 3 ausgewiesene Selbststudium. 

 

Der/die Lehrende entscheidet zu Beginn des Studienjahres, ob die Jahresklausur im Winter- oder Sommersemester 

geschrieben wird. 
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Modultitel deutsch: Musiktheorie 3 

Modultitel englisch: Music Theory 3 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MT-I-G-EM-03 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 5. + 6. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. S Gehörbildung 5 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Gehörbildung 6 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

3. S Tonsatz 5 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Tonsatz 6 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Modul Musiktheorie vermittelt die zum künstlerischen Verständnis notwendigen musiktheoretischen Kompe-

tenzen und beinhaltet ebenfalls die differenzierte Schulung des musikalischen Gehörs. Durch gezielte Übungen in 

der Gehörbildung entwickeln die Studierenden die Fähigkeit, einzelne Parameter, musikalische Zusammenhänge 

sowie stiltypische Idiome im tonalen und freitonalen Kontext über das Gehör zu erkennen, zu verschriftlichen, wie-

derzugeben und zu abstrahieren. Durch geeignete Methoden (z. B. Solfège und Höranalyse) und anhand unterrichts-

adäquater Beispiele aus der Originalliteratur werden die Komponenten Melodik, Harmonik, Rhythmus, Form und 

Klangfarbe thematisiert. Darüber hinaus wird die innere Klangvorstellung als wesentlicher Bestandteil der Musi-

ker*innenpersönlichkeit geschult. Im Unterrichtsfach Tonsatz wird durch differenzierte schriftliche und praktische 

Übungen das grundlegende musiktheoretische Handwerkszeug für eine stilimmanente Satz- und Kompositionslehre 

erlernt. Die Studierenden eignen sich differenzierte Analysestrategien an und entwickeln dadurch die Fähigkeit, in 

unterschiedlichsten Berufssituationen musikalische Inhalte zu kommunizieren. Diese beiden Semester beschäftigen 

sich mit dem harmonischen Wandel der Musik im 19. Jahrhundert sowie Kompositionstechniken in der Musik des 

20. und 21. Jahrhunderts. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Ziel der Ausbildung in Gehörbildung ist der Erwerb einer differenzierten Hörfähigkeit. Gehörtes kann entspre-

chend wiedererkannt, übertragen und memoriert werden. Die Studierenden haben mit Hilfe verschiedener Methoden 

eine innere Vorstellungskraft entwickelt und verfügen über ausreichende Reaktionsfähigkeit hinsichtlich des Lesens, 

des Vom-Blatt-Spiels/Vom-Blatt-Singens von Musik. Sie können gehörte oder realisierte Musik hinsichtlich ihrer 

künftigen beruflichen Tätigkeit kritisch beurteilen. Aus dem Bereich Tonsatz verfügen die Studierenden über diffe-

renzierte Kenntnisse in allgemeiner Musiklehre, Satzlehre und Analyse. Sie haben praktische Erfahrungen im Um-

gang mit Kompositionstechniken unterschiedlicher Stilrichtungen und verfügen über eine adäquate Fachsprache. 

Sie sind in der Lage, wesentliche Parameter eines Notentextes hinsichtlich des Tonvorrats, der Setzweise, der Har-

monik, der Form, der Stilistik und der Dramaturgie zu realisieren. Damit stützen sie die eigene Interpretation von 

Musik und gewinnen stilistische Sicherheit. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Jahresklausur Gehörbildung 45 Minuten 50% 

Nr. 4: Jahresklausur Tonsatz 90 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten themenbezogen* 

Lösung von praktischen und schriftlichen Aufgaben themenbezogen* 
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10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Teilnahme setzt das erfolgreich abgeschlossen Modul Musiktheorie 2 voraus. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respektiv 

90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte*r: Zuständiger Fachbereich: 

N. N. Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
 * Zu 9: themenbezogen bezieht sich auf das unter 3 ausgewiesene Selbststudium. 

 

Der/die Lehrende entscheidet zu Beginn des Studienjahres, ob die Jahresklausur im Winter- oder Sommersemester 

geschrieben wird. 
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Modultitel deutsch: Musikrezeption und -reflexion 1 

Modultitel englisch: Music Adoption and Reflection 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MRR-I-G-EM-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 1. + 2. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. V Musikwissenschaft 1 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

2. V Musikwissenschaft 2 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

3. S Analyse 1 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4. S Analyse 2 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

Die Vorlesungen geben einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Ereignisse der Musikgeschichte von 

der Antike bis zur Gegenwart. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende der traditionell- sowie popularmusikali-

schen Studiengänge. In diese Rahmengebung eingebettet sind knapp gefasste Darstellungen musikhistorisch be-

deutender Personen, Gattungen, Formen, Werke und Konzepte in ihrem Kontext; es werden Verbindungen zu anderen 

Entwicklungen in Kunst, Philosophie und Gesellschaft aufgezeigt. Das auf die Vorlesungen bezogene Seminar be-

schränkt sich auf die propädeutische Vermittlung elementarer Grundlagen der musikalischen Analyse, um damit eine 

breite Basis für Anknüpfungsmöglichkeiten zu den musikwissenschaftlichen Teilgebieten und der Musikpraxis zu 

schaffen. Übungen sichern und vertiefen die Lernziele. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden kennen die grundsätzlichen Entwicklungen in der Musikgeschichte von der Antike bis zur Moderne. 

Sie können mit den erworbenen methodischen Werkzeugen Musikbeispiele in analytischer, ästhetischer und stilis-

tischer Hinsicht erörtern. Sie wissen um die Kriterien des Stilwandels und können Musik daher in ihren historischen 

Kontext einordnen, kritisch betrachten und wissenschaftlich angemessen darstellen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [x] Modulprüfung (MP) [  ] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Klausur 90 Minuten 100% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 
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12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Eberhard Hüppe Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Musikrezeption und -reflexion 2 

Modultitel englisch: Music Adoption and Reflection 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MRR-I-G-EM-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. V Musikwissenschaft 3 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. V Musikwissenschaft 4 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

3. S Analyse 3 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4. S Analyse 4 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

5. S Wissenschaftliches Arbeiten [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

6. S Wissenschaftliches Schreiben [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

Die Vorlesung des 2. Studienjahrs vertieft musikwissenschaftliche, musikanalytische, stilistische, ästhetische und 

musiktheoretische Inhalte und behandelt Fragen der Akustik und Instrumentenkunde, bezogen auf die musikge-

schichtlichen Epochenabschnitte Barock und Klassik. Das Kernstück der Seminare ist die musikalische Analyse, die, 

nach musikwissenschaftlichen Grundsätzen betrieben, auf den Erkenntnisgewinn zum Vorteil der musikpraktischen 

Arbeit zielt: Interpretation und Vermittlung. Werke sollen sowohl im Rahmen der jeweils herrschenden Musiktheorie 

verstanden werden, unter denen sie entstanden sind, als auch Stilwandel und -entwicklung unter veränderten ästhe-

tischen, geistesgeschichtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen (Aufklärung) transparent werden lassen.  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden kennen die Prozesse, welche die musikalische Stilentwicklung vom Ende des 17. bis zu Beginn des 

19. Jahrhunderts kennzeichnen. Sie können mit den erworbenen methodischen Werkzeugen Musikbeispiele in ana-

lytischer, ästhetischer und stilistischer Hinsicht erörtern. Sie können Musik in den historischen Kontext einordnen, 

kritisch betrachten und wissenschaftlich angemessen darstellen. 

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Ab dem 2. Studienjahr besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Analyse-Kurse für den Schwerpunkt “Musikwis-

senschaftliche Methoden” zu entscheiden. Dieser dient dem Ziel, eine konkludente wissenschaftliche Ausbildung 

zu realisieren, die auf eine Promotion vorbereitet. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Hausarbeit bis zu 10 Seiten 40% 

Nr. 4: Referat bis zu 30 Minuten 40% 

Nr. 5: Hausarbeit bis zu 5 Seiten 10% 

Nr. 6: Hausarbeit bis zu 5 Seiten 10% 
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9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

3% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Teilnahme setzt das erfolgreich abgeschlossen Modul Musikreflexion und -rezeption 1 voraus. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Eberhard Hüppe Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Musikrezeption und -reflexion 3 

Modultitel englisch: Music Adoption and Reflection 3 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-MRR-I-G-EM-03 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus:  [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  
[x] 2 Sem. 5. + 6. 6 180 h 

[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. S Analyse 5 [x] P [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 h 

2. S Analyse 6 [x] P [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 h 

4 

Lehrinhalte: 

Die Seminare des 3. Studienjahrs behandeln die musikgeschichtlichen Epochenabschnitte Romantik und Moderne 

in exemplarischer Form. Das Kernstück der Seminare ist die musikalische Analyse, die, nach musikwissenschaftli-

chen Grundsätzen betrieben, auf den Erkenntnisgewinn zum Vorteil der musikpraktischen Arbeit zielt: Interpretation 

und Vermittlung. Eingeschlossen sind dabei musikwissenschaftliche, musikanalytische, ästhetische und musikthe-

oretische Inhalte sowie Fragen der Akustik und Instrumentenkunde, die bezogen werden auf die Entwicklungen und 

Umbrüche (Paradigmenwechsel) seit dem 19. Jahrhundert: die Herausbildung stilistischer Vielfalt, Kunstautonomie, 

industrialisierter Instrumentenbau, musikalische Massenkultur, nationalstaatliche Diskurse, Gesamtkunstwerk und 

Entstehung der Avantgarden, der Neuen Musik (Musikelektronik, neue Medien) und eines globalen musikkulturellen 

Pluralismus. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden haben eine Vorstellung von den Prozessen gewonnen, welche die Heterogenisierung der musikali-

schen Stilentwicklungen vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart kennzeichnen und was dies für die 

ästhetische Urteilsbildung bedeutet. Sie können Musik historischen und diskursiven Kontexten zuordnen, kritisch 

betrachten und wissenschaftlich angemessen darstellen; sie wissen um die Unabgeschlossenheit ästhetischer Fra-

gestellungen, welche die Gegenwartsmusik betreffen. 

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Ab dem 3. Studienjahr besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Analyse-Kurse für den Schwerpunkt “Analyse 

und künstlerische Praxis” zu entscheiden. Dieser dient dem Ziel, eine konkludente wissenschaftliche Ausbildung zu 

realisieren, die auf eine Promotion vorbereitet. Voraussetzung für das Belegen des Schwerpunkts “Analyse und 

künstlerische Praxis” ist das erfolgreiche Absolvieren des Schwerpunkts “Musikwissenschaftliche Methoden” im 2. 

Studienjahr. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [x] Modulprüfung (MP) [  ] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1: Hausarbeit 13 bis 15 Seiten 50% 

Nr. 2: Referat 30 bis 40 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

4% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Teilnahme setzt das erfolgreich abgeschlossen Modul Musikreflexion und -rezeption 2 voraus. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Eberhard Hüppe Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Bachelorabschlussmodul 

Modultitel englisch: Final Bachelor Assessment Module 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument 

1 Modulnummer: BA-BA | BP Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 7. + 8. 10 300 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 
Selbststudium  

1. - Bachelorarbeit/Bachelorprojekt 1 [x] P [  ] WP 5 projektbezogen projektbezogen 

2. - Bachelorarbeit/Bachelorprojekt 2 [x] P [  ] WP 5 projektbezogen projektbezogen 

4 

Lehrinhalte: 

Der/Die Studierende hat die Wahl eine Bachelorarbeit in Form einer Einzelleistung zu schreiben oder alternativ ein 

Bachelorprojekt als Einzel- oder Gruppenleistung zu absolvieren. Das Thema der Bachelorarbeit wird in Absprache 

mit dem/der Hauptfachlehrer*in formuliert, die Ausgabe des Themas des Bachelorprojekts sowie dessen Betreuung 

und Begutachtung erfolgt in Absprache mit dem/der von der Musikhochschule bestellten Projektverantwortlichen. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden weisen durch die Bachelorarbeit nach, dass sie in der Lage sind nach wissenschaftlichen Grund-

sätzen, die ihnen im Verlauf des Moduls Musikrezeption und -reflexion 2 (Veranstaltungen Wissenschaftliches Ar-

beiten und Wissenschaftliches Schreiben) vermittelt worden sind, ein Thema im Rahmen der vorgegebenen Zeit zu 

bearbeiten. Die Studierenden, die das Bachelorprojekt wählen, besitzen im Anschluss die Kompetenz, ein Thema in 

Form einer Einzel- oder Gruppenarbeit zu bearbeiten, zu dokumentieren und mittels geeigneter Medien zu präsentie-

ren. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Der/Die Studierende hat die Wahl eine Bachelorarbeit in Form einer Einzelleistung zu schreiben oder alternativ ein 

Bachelorprojekt als Einzel- oder Gruppenleistung zu absolvieren.  

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [  ] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Verfassen der Bachelorarbeit oder ca. 45 Seiten 100% 

Nr. 2: Bachelorprojekt: Dokumentation und 60 bis 80 Seiten 50% 

Präsentation oder Medienerstellung bis zu 60 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

10% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung sind die erfolgreich abgeschlossenen Module Kernmodule 1 – 4, Profilmodule 1 – 3, Module Musik-

praxis 1 – 2, Module Musiktheorie 1 – 3, Module Musikrezeption und -reflexion 1 – 3. 

13 
Anwesenheit: 

Keine 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Torsten Augenstein Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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MODULBESCHREIBUNG FÜR DEN BACHELORSTUDIENGANG 

 

BACHELOR OF MUSIC – MUSIK UND KREATIVITÄT 

 

IN DER STUDIENRICHTUNG 

GESANG 
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Modultitel deutsch: Kernmodul 1 

Modultitel englisch: Core Artistic Subject 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-KM-G-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 1. + 2. 32 960 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. E Künstlerisches Hauptfach 1 [x] P [  ] WP 11 
30 h  

(2 SWS) 
300 h 

2. E Künstlerisches Hauptfach 2 [x] P [  ] WP 11 
30 h  

(2 SWS) 
300 h 

3. E Korrepetition/Liedgestaltung 1* [x] P [  ] WP 1 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
22,5 h 

4. E Korrepetition/Liedgestaltung 2* [x] P [  ] WP 1 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
22,5 h 

5. S Atem- und Sprecherziehung 1 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

6. S Atem- und Sprecherziehung 2 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

7. S Vom Blatt singen 1 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

8. S Vom Blatt singen 2 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

9. S Bühnenpräsenz für Sänger*innen 1 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

10. S Bühnenpräsenz für Sänger*innen 2 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

11. S Szenischer Grundkurs 1 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

12. S Szenischer Grundkurs 2 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der künstlerische Gesangsunterricht im Rahmen des Bachelorstudiums Musik und Kreativität beinhaltet den schritt-

weisen Aufbau eines künstlerischen Basisrepertoires. Anhand von Technik und Anfänger*innenliteratur werden erste 

gesangstechnische Fähigkeiten entwickelt, die zu einem beginnenden künstlerischen Ausdrucksvermögen führen. 

Der künstlerische Gesangsunterricht wird durch die Korrepetition, wahlweise Liedgestaltung ergänzt. Hier werden je 

nach Ausbildungsstand Werke der Literatur aus Musiktheater, Oratorium und Lied musikalisch und interpretatorisch 

eingearbeitet. Atem- und Sprecherziehung beinhaltet die praktische Umsetzung von Atem-, Stimm-, Sprech- und 

Haltungsübungen. Im Fach Vom-Blatt-singen wird die Kompetenz erworben, leichte bis mittelschwere Literatur vom 

Blatt/Primavista zu singen. Das Unterrichtsfach Bühnenpräsenz für Sänger*innen bietet auf professioneller Ebene 

erste Erfahrungen mit Bühnenauftritten. Hierbei wird insbesondere die eigene Wahrnehmung und die persönliche 

sowie künstlerische Ausstrahlung trainiert und reflektiert. Der Szenische Grundkurs ermöglicht durch Übungen und 

Improvisationen grundlegende Erfahrungen zum Thema Auftritt und Bühne. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des künstlerischen Kernmoduls 1 verfügt die/der Studierende über ein erstes künstlerisches Reper-

toire, Kenntnisse in Stimm- und Atemtechnik sowie szenische Grundkenntnisse. Die/Der Studierende ist in der Lage 

diese, gemäß den Anforderungen des Berufslebens, anzuwenden und zu erweitern. Ebenso kann sie/er sich künst-

lerischen Spezialgebieten nähern und ihre/seine Erfahrungen praktisch umsetzen. 
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6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

* zu 3 Nr. 3 + 4: nach Absprache mit dem/der Hauptfachdozent*in kann alternativ Liedgestaltung gewählt werden. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [x] Modulprüfung (MP) [  ] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Literaturvortrag bis zu 20 Minuten 100% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte: Zuständiger Fachbereich: 

Annette Koch Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Kernmodul 2 

Modultitel englisch: Core Artistic Subject 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-KM-G-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 28 840 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. E Künstlerisches Hauptfach 3 [x] P [  ] WP 11 
30 h  

(2 SWS) 
300 h 

2. E Künstlerisches Hauptfach 4 [x] P [  ] WP 11 
30 h  

(2 SWS) 
300 h 

3. E Korrepetition/Liedgestaltung 3* [x] P [  ] WP 1 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
22,5 h 

4. E Korrepetition/Liedgestaltung 4* [x] P [  ] WP 1 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
22,5 h 

5. S Atem- und Sprecherziehung 3 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

6. S Atem- und Sprecherziehung 4 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

7. E Musik und Szene 1** [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

8. E Musik und Szene 2** [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der künstlerische Gesangsunterricht im Rahmen des Bachelorstudiums Musik und Kreativität beinhaltet den schritt-

weisen Aufbau eines künstlerischen Basisrepertoires. Anhand von Technik und mittelschwerer Literatur werden ge-

sangstechnische Fähigkeiten weiterentwickelt, die zu einem individuellen künstlerischen Ausdrucksvermögen füh-

ren. Der künstlerische Gesangsunterricht wird durch die Korrepetition, wahlweise Liedgestaltung ergänzt. Hier wer-

den je nach Ausbildungsstand Werke der Literatur aus Musiktheater, Oratorium und Lied musikalisch und interpreta-

torisch erarbeitet. Atem- und Sprecherziehung beinhaltet die praktische Umsetzung von Atem-, Stimm-, Sprech- und 

Haltungsübungen. Musik und Szene ermöglicht die szenische Erarbeitung von Szenen und Ausschnitten aus Werken 

der Musiktheaterliteratur verschiedener Stile und Epochen. Der szenische Unterricht ist wesentlicher Bestandteil des 

Gesangstudiums und bereitet die Studierenden auf ihre Berufspraxis vor. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des künstlerischen Kernmoduls 2 verfügt die/der Studierende über ein Basis-Repertoire, erweitere 

Kenntnisse in Atem- und Stimmverhalten und szenischer Arbeit. Die/Der Studierende ist in der Lage, diese eigen-

ständig, den Bedürfnissen des Berufslebens angepasst, zu erweitern. Ebenso kann sie/er sich künstlerische Spezi-

algebiete erarbeiten und seine/ihre Erfahrungen kreativ-praktisch einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

*  zu 3 Nr. 3 + 4: nach Absprache mit dem/der Hauptfachdozent*in kann alternativ Liedgestaltung gewählt werden. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1: Literaturvortrag bis zu 20 Minuten 50% 

Nr. 2: Literaturvortrag bis zu 20 Minuten 50% 
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9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 
Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

4% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung ist das erfolgreich abgeschlossene Kernmodul 1. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte: Zuständiger Fachbereich: 

Annette Koch Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
** Zu 3 Nr. 7 + 8: Der Gruppenunterricht in Musik und Szene kann aufgrund der vorhandenen verschiedenen Stimm-

fächer ggf. modulübergreifend (Kernmodul JG 2 bis 4) stattfinden. 
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Modultitel deutsch: Kernmodul 3 

Modultitel englisch: Core Artistic Subject 3 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-KM-G-03 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 [x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 5. + 6. 28 840 h 
 [  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. E Künstlerisches Hauptfach 5 [x] P [  ] WP 11 
30 h  

(2 SWS) 
300 h 

2. E Künstlerisches Hauptfach 6 [x] P [  ] WP 11 
30 h  

(2 SWS) 
300 h 

3. E Korrepetition/Liedgestaltung 5* [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4. E Korrepetition/Liedgestaltung 6* [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

5. S Atem- und Sprecherziehung 5 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

6. S Atem- und Sprecherziehung 6 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

7. E Musik und Szene 3** [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

8. E Musik und Szene 4** [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der künstlerische Gesangsunterricht im Rahmen des Bachelorstudiums Musik und Kreativität beinhaltet den erwei-

terten Aufbau eines künstlerischen Repertoires. Gesangstechnische Fähigkeiten werden verstärkt, die ein individu-

elles künstlerisches Ausdrucksvermögen ermöglichen. Der künstlerische Gesangsunterricht wird durch die Korrepe-

tition, wahlweise Liedgestaltung ergänzt. Hier werden je nach Ausbildungsstand Werke der Literatur aus Musikthe-

ater, Oratorium und Lied musikalisch und interpretatorisch erarbeitet. Atem- und Sprecherziehung beinhaltet die 

erweiterte praktische Umsetzung von Atem-, Stimm-, Sprech- und Haltungsübungen. Musik und Szene arbeitet im 

dritten Studienjahr stringent mit dem Künstlerischen Kernmodul zusammen auf das jährlich stattfindende Musikthe-

aterprojekt hin. Im Rahmen des Musiktheaterprojekts lernen die Studierenden ganze Werke oder Ausschnitte aus 

der Musiktheaterliteratur kennen. Dies verlangt erstmals eine intensive Auseinandersetzung mit der Koordination 

des eigenen stimmtechnischen und gestischen Ausdrucksvermögens und bereitet die Studierenden auf ihre Berufs-

praxis vor. Der szenische Unterricht ist wesentlicher Bestandteil des Gesangstudiums und bereitet die Studierenden 

auf ihre Berufspraxis vor. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des künstlerischen Kernmoduls verfügt die/der Studierende über ein grundständiges Repertoire und 

ist in der Lage, dieses eigenständig, den Bedürfnissen des Berufslebens angepasst, zu erweitern. Ebenso kann sie/er 

sich künstlerische Spezialgebiete erschließen und ihre/seine Erfahrungen kreativ-praktisch einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

* Zu 3 Nr. 3 + 4: nach Absprache mit dem/der Hauptfachdozent*in kann alternativ Liedgestaltung gewählt werden. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1: Literaturvortrag bis zu 20 Minuten 14% 

Nr. 8: Musiktheaterprojekt bis zu 120 Minuten 86% 
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9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

17% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung ist das erfolgreich abgeschlossene Kernmodul 2. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte: Zuständiger Fachbereich: 

Annette Koch Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
 ** Zu 3 Nr. 7 + 8: Der Gruppenunterricht in Musik und Szene kann aufgrund der vorhandenen verschiedenen Stimm-

fächer ggf. modulübergreifend (Kernmodul JG 2 bis 4) stattfinden. 
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Modultitel deutsch: Kernmodul 4 

Modultitel englisch: Core Artistic Subject 4 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-KM-G-04 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 7. + 8. 26 780 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. E Künstlerisches Hauptfach 7 [x] P [  ] WP 11 
30 h  

(2 SWS) 
300 h 

2. E Künstlerisches Hauptfach 8 [x] P [  ] WP 11 
30 h  

(2 SWS) 
300 h 

3. E Korrepetition/Liedgestaltung 7* [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4. E Korrepetition/Liedgestaltung 8* [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

5. E Musik und Szene 5** [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

6. E Musik und Szene 6** [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der künstlerische Gesangsunterricht im Rahmen des Bachelorstudiums Musik und Kreativität beinhaltet den eines 

künstlerischen Basisrepertoires. Gesangstechnische Fähigkeiten werden professionalisiert, aus denen das ange-

strebte individuell künstlerische Ausdrucksvermögen resultiert. Der künstlerische Gesangsunterricht wird durch die 

Korrepetition ggf. Liedgestaltung ergänzt. Hier werden je nach Ausbildungsstand anspruchsvolle Werke der Literatur 

aus Musiktheater, Oratorium und Lied musikalisch und interpretatorisch erarbeitet. Musik und Szene ermöglicht die 

weiterführende szenische Umsetzung von Szenen und Ausschnitten aus Werken der Musiktheaterliteratur verschie-

dener Stile und Epochen. Der szenische Unterricht ist praxisorientierter Bestandteil des Gesangstudiums und berei-

tet die Studierenden nun unmittelbar auf ihre berufliche Zukunft vor. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des künstlerischen Kernmoduls verfügt die/der Studierende über ein grundständiges Repertoire und 

ist in der Lage, dieses eigenständig, den Bedürfnissen des Berufslebens angepasst, zu erweitern. Ebenso kann sie/er 

sich künstlerische Spezialgebiete erschließen und ihre/seine Erfahrungen kreativ-praktisch einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

*  zu 3 Nr. 3 + 4: nach Absprache mit dem/der Hauptfachdozent*in kann alternativ Liedgestaltung gewählt werden. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1: Literaturvortrag bis zu 20 Minuten 8% 

Nr. 2: Abschlusskonzert 45 bis 60 Minuten 92% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

27% 
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12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung ist das erfolgreich abgeschlossene Kernmodul 3. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte: Zuständiger Fachbereich: 

Annette Koch Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
** Zu 3 Nr. 5 + 6: Der Gruppenunterricht in Musik und Szene kann aufgrund der vorhandenen verschiedenen Stimm-

fächer ggf. modulübergreifend (Kernmodul JG 2 bis 4) stattfinden. 
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Modultitel deutsch: Profilmodul 1 

Modultitel englisch: Module of Minor Subject 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-G-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 8 240 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. S Ensemble 1 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

2. S Ensemble 2 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

3. S Tanz für Sänger*innen 1 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4. S Tanz für Sänger*innen 2 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

5. - Künstlerisches Profil 1 [x] P [  ] WP 2 veranstaltungsbezogen 

6. - Künstlerisches Profil 2 [x] P [  ] WP 2 veranstaltungsbezogen 

4 

Lehrinhalte: 

Das Profilmodul 1 bis hin zum Profilmodul 3 beinhaltet mit Bezug auf einen individuellen Studienverlauf alle As-

pekte, die in direktem Zusammenhang mit der Ausbildung im gewählten künstlerischen Fach stehen. Die aktuelle 

künstlerische Berufspraxis zeichnet sich durch die Vielfalt der unterschiedlichsten Kompetenzen aus und findet hier 

Berücksichtigung. Ensemble und Tanz werden mit der Zielsetzung Bühnenauftritt im Bereich Oper, Operette, Musical 

etc. unterrichtet und münden in das Künstlerische Profil mit ausgewählten Musiktheaterprojekten. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Profilmoduls 1 verfügen die Studierenden über die Grundlagen stimmlich künstlerischer Kom-

petenzen. Hierzu gehören die zunehmende künstlerische Professionalisierung im Bereich Ensemble und Tanz, sowie 

die entsprechenden Ergänzungen des künstlerischen Profils.  

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 5 + 6: Konzert (mindestens eine Prüfungsleistung ist zu er-

bringen) 
bis zu 90 Minuten 

zu gleichem Anteil 

100% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Nr. 1 bis Nr. 4:  Proben und Konzerte* bis zu 90 Minuten 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 
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13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte: Zuständiger Fachbereich: 

Annette Koch Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
* Zu 9 Nr. 1 bis Nr. 4: Die Lehrveranstaltungen finden im Rahmen der Künstlerischen Projekte und des Musikthea-

terprojekts Anwendung. 
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Modultitel deutsch: Profilmodul 2 

Modultitel englisch: Module of Minor Subject 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-G-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 5. + 6. 20 600 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. S Ensemble 3 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

2. S Ensemble 4 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

3. S Tanz für Sänger*innen 3 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4. S Tanz für Sänger*innen 4 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

5. - Künstlerisches Profil 3 [x] P [  ] WP 6 

Angaben erfolgen 

veranstaltungsbezogen 

und werden 

entsprechend 

ausgewiesen 

6. - Künstlerisches Profil 4 [x] P [  ] WP 6 

7. S Offener Wahlbereich 1* [x] P [  ] WP 2 

8. S Offener Wahlbereich 2* [x] P [  ] WP 2 

4 

Lehrinhalte: 

Das Profilmodul beinhaltet alle Aspekte, die in direktem Zusammenhang mit der Ausbildung im gewählten künstle-

rischen Fach stehen. Die aktuelle künstlerische Berufspraxis zeichnet sich durch die Vielfalt der unterschiedlichsten 

Kompetenzen aus und findet hier Berücksichtigung. Ensemble und Tanz werden mit der Zielsetzung Bühnenauftritt 

im Bereich Oper, Operette, Musical etc. unterrichtet. Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden einen 

individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die persönlichen Entwicklungsperspektiven als auch an den sich 

stark wandelnden Arbeitsmarkt und ist im Anhang „Wahlbereich“ zu finden. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Profilmoduls 2 verfügen die Studierenden über weiterführende, stimmlich künstlerische Kom-

petenzen sowie über die entsprechenden Ergänzungen des individuellen Profils durch den Offenen Wahlbereich und 

sind in der Lage, diese im Rahmen von Musikhochschulprojekten der Konzertöffentlichkeit vorzustellen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Entsprechend der Leistungspunktzahl kann die/der Studierende die seinem Profil entsprechenden Veranstaltungen 

wählen. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 5 + 6: Konzert (mindestens eine Prüfungsleistung ist zu erbrin-

gen) 
konzertbezogen** 

zu gleichem Anteil 

80% 

Nr. 7 + 8: Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewie-

sen, mindestens eine Prüfungsleistung ist zu erbringen) 
siehe Anhang 

zu gleichem Anteil 

20% 
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9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewiesen) siehe Anhang 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte: Zuständiger Fachbereich: 

Annette Koch Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
* Zu 3 Nr. 7 + 8: Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden, ihr Studienprofil mit Blick auf die spätere 

berufliche Ausrichtung individuell zu gestalten.  

** Zu 8 Nr. 5 + 6: Der individuelle Studienverlauf gewährleistet den Studierenden Konzerte dem gewählten Profil 

entsprechend zu gestalten. Die Leistungspunkte errechnen sich aus dem zeitlichen Umfang der Proben, der Dauer 

des Konzerts bzw. des künstlerischen Projekts, zuzüglich der aufgewendeten Übezeit (Selbststudium). Die/Der Stu-

dierende reicht einen entsprechenden Nachweis, von dem/der Dozent*in unterschrieben, im Studienbüro/Prüfungs-

amt ein. 
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Modultitel deutsch: Profilmodul 3 

Modultitel englisch: Module of Minor Subject 3 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-G-03 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 7. + 8. 24 720 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. S Ensemble 5 [  ] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

2. S Ensemble 6 [  ] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

3. S Tanz für Sänger*innen 5 [  ] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4. S Tanz für Sänger*innen 6 [  ] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

5. - Künstlerisches Profil 5 [x] P [  ] WP 8 

Angaben erfolgen 

veranstaltungsbezogen 

und werden 

entsprechend 

ausgewiesen 

6. - Künstlerisches Profil 6 [x] P [  ] WP 8 

7. S Offener Wahlbereich 3* [x] P [  ] WP 2 

8. S Offener Wahlbereich 4* [x] P [  ] WP 2 

4 

Lehrinhalte: 

Aufbauend auf dem Profilmodul 2 haben die Studierenden im Profilmodul 3 ihren künstlerischen und beruflichen 

Schwerpunkt mit professionellem Anspruch entwickelt. Die aktuelle künstlerische Berufspraxis zeichnet sich durch 

die Vielfalt der unterschiedlichsten Kompetenzen aus und findet hier Berücksichtigung. Das künstlerische Profil zielt 

auf den Schritt in das Berufsleben. In Kooperation mit dem Theater Münster besteht z. B. nach einem bestandenen 

Vorsingen die Möglichkeit zur Teilnahme an entsprechenden Bühnenproduktionen. Ensemble und Tanz werden mit 

der Zielsetzung des Bühnenauftritts im Bereich Oper, Operette, Musical etc. unterrichtet. Der Offene Wahlbereich 

ermöglicht den Studierenden einen individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die persönlichen Entwick-

lungsperspektiven als auch an den sich stark wandelnden Arbeitsmarkt und ist im Anhang „Wahlbereich“ zu finden. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Profilmoduls 3 verfügen die Studierenden über umfassende, stimmlich künstlerische Kompe-

tenzen und können diese auf professioneller Ebene, nicht zuletzt durch die Dokumentation, z. B. einer eigenen CD, 

in Kombination mit den erworbenen Kompetenzen des künstlerischen Kernmoduls in ihr zukünftiges Berufsleben 

einbringen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Entsprechend der Leistungspunktzahl kann die/der Studierende die seinem Profil entsprechenden Veranstaltungen 

wählen. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 5 + 6: Konzert (mindestens eine Prüfungsleistung ist zu erbrin-

gen) 
konzertbezogen** zu gleichem Anteil 80% 

Nr. 7 + 8: Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewie-

sen, mindestens eine Prüfungsleistung ist zu erbringen) 
siehe Anhang zu gleichem Anteil 20% 
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9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Nr. 7 + 8: Offener Wahlbereich (gesondert im Anhang ausgewiesen) siehe Anhang 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte: Zuständiger Fachbereich: 

Annette Koch Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
* Zu 3 Nr. 7 + 8: Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden, ihr Studienprofil mit Blick auf die spätere 

berufliche Ausrichtung individuell zu gestalten.  

** Zu 8 Nr. 5 + 6: Der individuelle Studienverlauf gewährleistet den Studierenden Konzerte dem gewählten Profil 

entsprechend zu gestalten. Die Leistungspunkte errechnen sich aus dem zeitlichen Umfang der Proben, der Dauer 

des Konzerts bzw. des künstlerischen Projekts, zuzüglich der aufgewendeten Übezeit (Selbststudium). Die/Der Stu-

dierende reicht einen entsprechenden Nachweis, von dem/der jeweiligen Dozent*in unterschrieben, im Studien-

büro/Prüfungsamt ein. 
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Modultitel deutsch: Musikpraxis 1 

Modultitel englisch: Practical Fields 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-MP-G-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 1. + 2. 16 480 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. E Nebenfach/Zweitinstrument 1 [x] P [  ] WP 2 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
52,5 h 

2. E Nebenfach/Zweitinstrument 2 [x] P [  ] WP 2 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
52,5 h 

3. S Musik und moderne Medien [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Studioerfahrung [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

5. S Musik lernen - lehren 1 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

6. S Musik lernen - lehren 2 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

7. P Hospitationspraktikum 1 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

8. P Hospitationspraktikum 2* [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

9. S 
Italienische Sprache und Phonetik für 

Sänger*innen 1 
[x] P [  ] WP 1 

30 h  

(2 SWS) 
0 h 

10. S 
Italienische Sprache und Phonetik für 

Sänger*innen 2 
[x] P [  ] WP 1 

30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Unterrichtsfach Nebenfach/Zweitinstrument bietet verschiedene Möglichkeiten im Rahmen der Ausbildung. 

Zum einen kann die/der Studierende die klassische Ausbildung des Klavierpflichtfachunterrichts in Anspruch neh-

men. Diese beinhaltet eine grundständige pianistische Ausbildung. Auf Wunsch kann der Unterrichtsschwerpunkt in 

den Bereich der Popularmusik gelegt werden. Die Unterrichtsinhalte liegen hier im Bereich der Improvisation, des 

Patternspiels und der entsprechenden Musikliteratur. Alternativ besteht die Möglichkeit der Wahl eines beliebigen 

Nebenfachs/Zweitinstruments. Das Seminar Musik und moderne Medien ermittelt Grundkenntnisse im Umgang mit 

musikspezifischen digitalen Medien und deren Einsatz für Präsentationen und Konzerte. Inhaltlicher Schwerpunkt 

ist die Erstellung und Bearbeitung von Notenmaterial. Im Seminar Studioerfahrung wird die Arbeitsweise moderner 

Musikproduktionstechniken vorgestellt. Anhand von Aufnahmen des eigenen Repertoires wird den Studierenden ge-

zeigt wie heute Musikproduktionen durchgeführt und die entsprechenden Medien hergestellt werden. Die hier ent-

stehenden Aufnahmen sollen schon frühzeitig als Bewerbungsmaterial dienen können. Das Seminar Musik lernen - 

lehren dient der Erarbeitung einer praxisnahen, umfassenden Didaktik von Unterricht und erweiterten Formen der 

Musikvermittlung. Das erste Jahr fokussiert den Blick auf die am Musikgeschehen beteiligten Personen, insbeson-

dere der physiologischen Voraussetzungen und Entwicklungsphasen der Lernenden, ihren sozialen Kontexten und 

der vielfältigen Förderbedarfe. Die Studierenden erarbeiten Kriterien der Gestaltung und Evaluation von Einzel-, Grup-

pen- und Klassenunterricht. Sie erlernen Kriterien zur kritischen Analyse aktueller Unterrichtskonzepte. Das Hospita-

tionspraktikum gliedert sich in zwei Hospitationsphasen. Im ersten Semester findet ein einwöchiges Hospitations-

praktikum an einer der Kooperationsmusikschulen aus dem Regierungsbezirk Münster statt. Die Studierenden lernen 

den Aufbau (Leitung, Verwaltung, Unterricht) einer Musikschule kennen. Im zweiten Semester organisiert die/der 

Studierende das Hospitationspraktikum Berufsfeld selbst. Im Fach Italienische Sprache und Phonetik für Sänger*in-

nen lernen die Studierenden Grundkenntnisse der Sprache sowie die korrekte Aussprache der italienischen Phonetik 

mit Blick auf die fachspezifische Gesangsliteratur. 
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5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Moduls Musikpraxis 1 haben die Studierenden die beschriebenen Lehrinhalte verinnerlicht und ver-

fügen sowohl über grundständige pädagogische Kompetenzen mit Kenntnissen über Unterrichtsabläufe im Einzel-, Klein- 

und Großgruppenunterricht als auch basaler Fertigkeiten zur Unterrichtsplanung. Sie kennen Kriterien zur Analyse von Un-

terrichtskonzepten. Erste Erfahrungen im Erstellen von Studioproduktionen können für spätere berufliche Bewerbungsver-

fahren genutzt werden. Die Erfahrungen im Rahmen der Hospitationspraktika ermöglichen den Studierenden im weiteren 

Studienverlauf den Aufbau eines individuellen Studienprofils. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 3: Arbeitsmappe (Notationen) 12 Seiten 

25% 
Nr. 3: Multimediale Präsentation mit Dokumentation 

1 bis 5 Seiten 

oder elektronische Do-

kumentation 

Nr. 4: Aufnahme von eigenem Repertoire - 1. Aufnahme 2 bis 3 Minuten 

25% Nr. 4: Aufnahme von eigenem Repertoire - 2. Aufnahme 3 bis 5 Minuten 

Nr. 4: Erfahrungsbericht 2 bis 4 Seiten 

Nr. 6: Gruppenpräsentation von 4 bis max. 5 Personen inkl. Hand-

out 
5 Minuten pro Person 50% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Nr. 8: Leitfragengestützter Reflexionsbericht * 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen wurde, d. 

h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen erfor-

derlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respektiv 90 Mi-

nuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Clemens Rave Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
*  Zu 9 Nr. 8: Maßgeblich für das Erstellen/Durchführen der Studienleistung/Prüfungsleistung sind die entsprechenden 

Hinweise in der Handreichung zu den Praxisphasen im Bachelorstudiengang Musik und Kreativität in ihrer jeweils gültigen 

Fassung. 
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Modultitel deutsch: Musikpraxis 2 

Modultitel englisch: Practical Fields 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-MP-G-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 12 360 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. E Nebenfach/Zweitinstrument 3 [x] P [  ] WP 2 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
52,5 h 

2. E Nebenfach/Zweitinstrument 4 [x] P [  ] WP 2 
7,5 h  

(0,5 SWS) 
52,5 h 

3. S 
Stimm- und Hörphysiologie für Sän-

ger*innen 1 
[x] P [  ] WP 2 

30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S 
Stimm- und Hörphysiologie für Sän-

ger*innen 2 
[x] P [  ] WP 2 

30 h  

(2 SWS) 
30 h 

5. S Angewandte Musikpsychologie 1 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

6. S Angewandte Musikpsychologie 2 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

 4 

Lehrinhalte: 

Die Inhalte des Unterrichtsfachs Nebenfach/Zweitinstrument bauen auf den erworbenen Fähigkeiten des ersten Stu-

dienjahres auf. Grundständige pianistische und instrumentale Fertigkeiten werden erweitert, ebenso der gestalteri-

sche Rahmen in der gewählten stilistischen Ausrichtung. Die Fächer Stimm- und Hörphysiologie und Angewandte 

Musikp*innensychologie vermitteln die für Musiker*innen, im Speziellen Sänger*innen, relevanten Inhalte anatomi-

scher, physiologischer und psychologischer Voraussetzungen. Das vermittelte Grundlagenwissen über die stimmbil-

denden Organe, das Nervensystem und die Physiologie des Hörsinns findet seine Anwendung in Form der Selbster-

fahrung aus musikpsychologischer Sicht. Praktische Übungen vertiefen die Lehrinhalte.  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Nach Abschluss des Moduls Musikpraxis 2 haben die Studierenden die beschriebenen Lehrinhalte verinnerlicht und 

verfügen über grundlegende Kenntnisse anatomischer sowie neurologischer Vorgänge. Sie können diese auf der Ba-

sis ihrer Kenntnisse musikpsychologisch reflektieren und in den bewussten Umgang mit dem eigenen Üben einflie-

ßen lassen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Vorspiel 10 Minuten 50% 

Nr. 4: Klausur* 90 Minuten 25% 

Nr. 6: Präsentation 15 Minuten 25% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

5% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Clemens Rave Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
* Zu 8 Nr. 4: Statt einer Klausur kann nach Ansage durch den/die Dozent*in auch ein Referat, eine Hausarbeit oder 

ein Kolloquium als Prüfungsleistung gelten. 
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Modultitel deutsch: Musiktheorie 1 

Modultitel englisch: Music Theory 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MT-I-G-EM-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 1. + 2. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. S Gehörbildung 1 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Gehörbildung 2 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

3. S Tonsatz 1 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Tonsatz 2 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Modul Musiktheorie vermittelt die zum künstlerischen Verständnis notwendigen musiktheoretischen Kompe-

tenzen und beinhaltet ebenfalls die differenzierte Schulung des musikalischen Gehörs. Durch gezielte Übungen in 

der Gehörbildung entwickeln die Studierenden die Fähigkeit, einzelne Parameter, musikalische Zusammenhänge 

sowie stiltypische Idiome im tonalen und freitonalen Kontext über das Gehör zu erkennen, zu verschriftlichen, wie-

derzugeben und zu abstrahieren. Durch geeignete Methoden (z.B. Solfège und Höranalyse) und anhand unterrichts-

adäquater Beispiele aus der Originalliteratur werden die Komponenten Melodik, Harmonik, Rhythmus, Form und 

Klangfarbe thematisiert. Darüber hinaus wird die innere Klangvorstellung als wesentlicher Bestandteil der Musi-

ker*innenpersönlichkeit geschult. Im Unterrichtsfach Tonsatz wird durch differenzierte schriftliche und praktische 

Übungen das grundlegende musiktheoretische Handwerkszeug für eine stilimmanente Satz- und Kompositionslehre 

erlernt. Die Studierenden eignen sich differenzierte Analysestrategien an und entwickeln dadurch die Fähigkeit, in 

unterschiedlichsten Berufssituationen musikalische Inhalte zu kommunizieren. Die ersten beiden Fachsemester be-

inhalten die Vermittlung von Basiswissen sowie Grundlagen der Kompositionstechnik in Renaissance und Barock. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Ziel der Ausbildung in Gehörbildung ist der Erwerb einer differenzierten Hörfähigkeit. Gehörtes kann entspre-

chend wiedererkannt, übertragen und memoriert werden. Die Studierenden haben mit Hilfe verschiedener Methoden 

eine innere Vorstellungskraft entwickelt und verfügen über ausreichende Reaktionsfähigkeit hinsichtlich des Lesens, 

des Vom-Blatt–Spiels/Vom-Blatt-Singens von Musik. Sie können gehörte oder realisierte Musik hinsichtlich ihrer 

künftigen beruflichen Tätigkeit kritisch beurteilen. Aus dem Bereich Tonsatz verfügen die Studierenden über diffe-

renzierte Kenntnisse in allgemeiner Musiklehre, Satzlehre und Analyse. Sie haben praktische Erfahrungen im Um-

gang mit Kompositionstechniken unterschiedlicher Stilrichtungen und verfügen über eine adäquate Fachsprache. 

Sie sind in der Lage, wesentliche Parameter eines Notentextes hinsichtlich des Tonvorrats, der Setzweise, der Har-

monik, der Form, der Stilistik und der Dramaturgie zu realisieren. Damit stützen sie die eigene Interpretation von 

Musik und gewinnen stilistische Sicherheit. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Jahresklausur Gehörbildung 45 Minuten 50% 

Nr. 4: Jahresklausur Tonsatz 90 Minuten 50% 

 

  

3340



 

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten themenbezogen* 

Lösung von praktischen und schriftlichen Aufgaben themenbezogen* 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte*r: Zuständiger Fachbereich: 

N.N. Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
 * Zu 9: themenbezogen bezieht sich auf das unter 3 ausgewiesene Selbststudium. 

 

Der/die Lehrende entscheidet zu Beginn des Studienjahres, ob die Jahresklausur im Winter- oder Sommersemester 

geschrieben wird. 

 

  

3341



 

Modultitel deutsch: Musiktheorie 2 

Modultitel englisch: Music Theory 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MT-I-G-EM-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. S Gehörbildung 3 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Gehörbildung 4 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

3. S Tonsatz 3 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Tonsatz 4 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Modul Musiktheorie vermittelt die zum künstlerischen Verständnis notwendigen musiktheoretischen Kompe-

tenzen und beinhaltet ebenfalls die differenzierte Schulung des musikalischen Gehörs. Durch gezielte Übungen in 

der Gehörbildung entwickeln die Studierenden die Fähigkeit, einzelne Parameter, musikalische Zusammenhänge 

sowie stiltypische Idiome im tonalen und freitonalen Kontext über das Gehör zu erkennen, zu verschriftlichen, wie-

derzugeben und zu abstrahieren. Durch geeignete Methoden (z.B. Solfège und Höranalyse) und anhand unterrichts-

adäquater Beispiele aus der Originalliteratur werden die Komponenten Melodik, Harmonik, Rhythmus, Form und 

Klangfarbe thematisiert. Darüber hinaus wird die innere Klangvorstellung als wesentlicher Bestandteil der Musi-

ker*innenpersönlichkeit geschult. Im Unterrichtsfach Tonsatz wird durch differenzierte schriftliche und praktische 

Übungen das grundlegende musiktheoretische Handwerkszeug für eine stilimmanente Satz- und Kompositionslehre 

erlernt. Die Studierenden eignen sich differenzierte Analysestrategien an und entwickeln dadurch die Fähigkeit, in 

unterschiedlichsten Berufssituationen musikalische Inhalte zu kommunizieren. Diese beiden Fachsemester behan-

deln in der Fortsetzung des ersten Studienjahres die Themen Kontrapunkt und die Entwicklung der Harmonik bis ins 

frühe 19. Jh. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Ziel der Ausbildung in Gehörbildung ist der Erwerb einer differenzierten Hörfähigkeit. Gehörtes kann entspre-

chend wiedererkannt, übertragen und memoriert werden. Die Studierenden haben mit Hilfe verschiedener Methoden 

eine innere Vorstellungskraft entwickelt und verfügen über ausreichende Reaktionsfähigkeit hinsichtlich des Lesens, 

des Vom-Blatt–Spiels/Vom-Blatt-Singens von Musik. Sie können gehörte oder realisierte Musik hinsichtlich ihrer 

künftigen beruflichen Tätigkeit kritisch beurteilen. Aus dem Bereich Tonsatz verfügen die Studierenden über diffe-

renzierte Kenntnisse in allgemeiner Musiklehre, Satzlehre und Analyse. Sie haben praktische Erfahrungen im Um-

gang mit Kompositionstechniken unterschiedlicher Stilrichtungen und verfügen über eine adäquate Fachsprache. 

Sie sind in der Lage, wesentliche Parameter eines Notentextes hinsichtlich des Tonvorrats, der Setzweise, der Har-

monik, der Form, der Stilistik und der Dramaturgie zu realisieren. Damit stützen sie die eigene Interpretation von 

Musik und gewinnen stilistische Sicherheit. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Jahresklausur Gehörbildung 45 Minuten 50% 

Nr. 4: Jahresklausur Tonsatz 90 Minuten 50% 

 

  

3342



 

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten themenbezogen* 

Lösung von praktischen und schriftlichen Aufgaben themenbezogen* 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Teilnahme setzt das erfolgreich abgeschlossen Modul Musiktheorie 1 voraus. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) res-

pektiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte*: Zuständiger Fachbereich: 

N.N. Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
 * Zu 9: themenbezogen bezieht sich auf das unter 3 ausgewiesene Selbststudium. 

 

Der/die Lehrende entscheidet zu Beginn des Studienjahres, ob die Jahresklausur im Winter- oder Sommersemester 

geschrieben wird. 

 

  

3343



 

Modultitel deutsch: Musiktheorie 3 

Modultitel englisch: Music Theory 3 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MT-I-G-EM-03 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 5. + 6. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. S Gehörbildung 5 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Gehörbildung 6 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

3. S Tonsatz 5 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4. S Tonsatz 6 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Modul Musiktheorie vermittelt die zum künstlerischen Verständnis notwendigen musiktheoretischen Kompe-

tenzen und beinhaltet ebenfalls die differenzierte Schulung des musikalischen Gehörs. Durch gezielte Übungen in 

der Gehörbildung entwickeln die Studierenden die Fähigkeit, einzelne Parameter, musikalische Zusammenhänge 

sowie stiltypische Idiome im tonalen und freitonalen Kontext über das Gehör zu erkennen, zu verschriftlichen, wie-

derzugeben und zu abstrahieren. Durch geeignete Methoden (z.B. Solfège und Höranalyse) und anhand unterrichts-

adäquater Beispiele aus der Originalliteratur werden die Komponenten Melodik, Harmonik, Rhythmus, Form und 

Klangfarbe thematisiert. Darüber hinaus wird die innere Klangvorstellung als wesentlicher Bestandteil der Musi-

ker*innenpersönlichkeit geschult. Im Unterrichtsfach Tonsatz wird durch differenzierte schriftliche und praktische 

Übungen das grundlegende musiktheoretische Handwerkszeug für eine stilimmanente Satz- und Kompositionslehre 

erlernt. Die Studierenden eignen sich differenzierte Analysestrategien an und entwickeln dadurch die Fähigkeit, in 

unterschiedlichsten Berufssituationen musikalische Inhalte zu kommunizieren. Diese beiden Semester beschäftigen 

sich mit dem harmonischen Wandel der Musik im 19. Jahrhundert sowie Kompositionstechniken in der Musik des 

20. und 21. Jahrhunderts. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Das Ziel der Ausbildung in Gehörbildung ist der Erwerb einer differenzierten Hörfähigkeit. Gehörtes kann entspre-

chend wiedererkannt, übertragen und memoriert werden. Die Studierenden haben mit Hilfe verschiedener Methoden 

eine innere Vorstellungskraft entwickelt und verfügen über ausreichende Reaktionsfähigkeit hinsichtlich des Lesens, 

des Vom-Blatt–Spiels/Vom-Blatt-Singens von Musik. Sie können gehörte oder realisierte Musik hinsichtlich ihrer 

künftigen beruflichen Tätigkeit kritisch beurteilen. Aus dem Bereich Tonsatz verfügen die Studierenden über diffe-

renzierte Kenntnisse in allgemeiner Musiklehre, Satzlehre und Analyse. Sie haben praktische Erfahrungen im Um-

gang mit Kompositionstechniken unterschiedlicher Stilrichtungen und verfügen über eine adäquate Fachsprache. 

Sie sind in der Lage, wesentliche Parameter eines Notentextes hinsichtlich des Tonvorrats, der Setzweise, der Har-

monik, der Form, der Stilistik und der Dramaturgie zu realisieren. Damit stützen sie die eigene Interpretation von 

Musik und gewinnen stilistische Sicherheit. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Jahresklausur Gehörbildung 45 Minuten 50% 

Nr. 4: Jahresklausur Tonsatz 90 Minuten 50% 

 

  

3344



 

9 

Studienleistungen: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Eigenständige Vor- und Nachbereitung von Unterrichtsinhalten themenbezogen* 

Lösung von praktischen und schriftlichen Aufgaben themenbezogen* 

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Teilnahme setzt das erfolgreich abgeschlossen Modul Musiktheorie 2 voraus. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragte*: Zuständiger Fachbereich: 

N.N. Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 

Sonstiges: 
 * Zu 9: themenbezogen bezieht sich auf das unter 3 ausgewiesene Selbststudium. 

 

Der/die Lehrende entscheidet zu Beginn des Studienjahres, ob die Jahresklausur im Winter- oder Sommersemester 

geschrieben wird. 

 

  

3345



 

Modultitel deutsch: Musikrezeption und -reflexion 1 

Modultitel englisch: Music Adoption and Reflection 1 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MRR-I-G-EM-01 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 1. + 2. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. V Musikwissenschaft 1 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

2. V Musikwissenschaft 2 [x] P [  ] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

3. S Analyse 1 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4. S Analyse 2 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

Die Vorlesungen geben einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Ereignisse der Musikgeschichte von 

der Antike bis zur Gegenwart. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende der traditionell- sowie popularmusikali-

schen Studiengänge. In diese Rahmengebung eingebettet sind knapp gefasste Darstellungen musikhistorisch be-

deutender Personen, Gattungen, Formen, Werke und Konzepte in ihrem Kontext; es werden Verbindungen zu anderen 

Entwicklungen in Kunst, Philosophie und Gesellschaft aufgezeigt. Das auf die Vorlesungen bezogene Seminar be-

schränkt sich auf die propädeutische Vermittlung elementarer Grundlagen der musikalischen Analyse, um damit eine 

breite Basis für Anknüpfungsmöglichkeiten zu den musikwissenschaftlichen Teilgebieten und der Musikpraxis zu 

schaffen. Übungen sichern und vertiefen die Lernziele. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden kennen die grundsätzlichen Entwicklungen in der Musikgeschichte von der Antike bis zur Moderne. 

Sie können mit den erworbenen methodischen Werkzeugen Musikbeispiele in analytischer, ästhetischer und stilis-

tischer Hinsicht erörtern. Sie wissen um die Kriterien des Stilwandels und können Musik daher in ihren historischen 

Kontext einordnen, kritisch betrachten und wissenschaftlich angemessen darstellen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [x] Modulprüfung (MP) [  ] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Klausur 90 Minuten 100% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

2% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

 

  

3346



 

13 

Anwesenheit: 
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Eberhard Hüppe Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
  

 

  

3347



 

Modultitel deutsch: Musikrezeption und -reflexion 2 

Modultitel englisch: Music Adoption and Reflection 2 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MRR-I-G-EM-02 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 3. + 4. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. V Musikwissenschaft 3 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. V Musikwissenschaft 4 [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

3. S Analyse 3 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4. S Analyse 4 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

5. S Wissenschaftliches Arbeiten [x] P [  ] WP 1 
15 h 

(1 SWS) 
15 h 

6. S Wissenschaftliches Schreiben [x] P [  ] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

Die Vorlesung des 2. Studienjahrs vertieft musikwissenschaftliche, musikanalytische, stilistische, ästhetische und 

musiktheoretische Inhalte und behandelt Fragen der Akustik und Instrumentenkunde, bezogen auf die musikge-

schichtlichen Epochenabschnitte Barock und Klassik. Das Kernstück der Seminare ist die musikalische Analyse, die, 

nach musikwissenschaftlichen Grundsätzen betrieben, auf den Erkenntnisgewinn zum Vorteil der musikpraktischen 

Arbeit zielt: Interpretation und Vermittlung. Werke sollen sowohl im Rahmen der jeweils herrschenden Musiktheorie 

verstanden werden, unter denen sie entstanden sind, als auch Stilwandel und -entwicklung unter veränderten ästhe-

tischen, geistesgeschichtlichen und gesellschaftlichen Bedingungen (Aufklärung) transparent werden lassen.  

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden kennen die Prozesse, welche die musikalische Stilentwicklung vom Ende des 17. bis zu Beginn des 

19. Jahrhunderts kennzeichnen. Sie können mit den erworbenen methodischen Werkzeugen Musikbeispiele in ana-

lytischer, ästhetischer und stilistischer Hinsicht erörtern. Sie können Musik in den historischen Kontext einordnen, 

kritisch betrachten und wissenschaftlich angemessen darstellen. 

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Ab dem 2. Studienjahr besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Analyse-Kurse für den Schwerpunkt “Musikwis-

senschaftliche Methoden” zu entscheiden. Dieser dient dem Ziel, eine konkludente wissenschaftliche Ausbildung 

zu realisieren, die auf eine Promotion vorbereitet. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Hausarbeit bis zu 10 Seiten 40% 

Nr. 4: Referat bis zu 30 Minuten 40% 

Nr. 5: Hausarbeit bis zu 5 Seiten 10% 

Nr. 6: Hausarbeit bis zu 5 Seiten 10% 
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9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

3% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Teilnahme setzt das erfolgreich abgeschlossen Modul Musikreflexion und -rezeption 1 voraus. 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Eberhard Hüppe Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Musikrezeption und -reflexion 3 

Modultitel englisch: Music Adoption and Reflection 3 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer: BA-MRR-I-G-EM-03 Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

  

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 5. + 6. 6 180 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst- 

studium  

1. S Analyse 5 [x] P [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 h 

2. S Analyse 6 [x] P [  ] WP 3 
30 h  

(2 SWS) 
60 h 

4 

Lehrinhalte: 

Die Seminare des 3. Studienjahrs behandeln die musikgeschichtlichen Epochenabschnitte Romantik und Moderne 

in exemplarischer Form. Das Kernstück der Seminare ist die musikalische Analyse, die, nach musikwissenschaftli-

chen Grundsätzen betrieben, auf den Erkenntnisgewinn zum Vorteil der musikpraktischen Arbeit zielt: Interpretation 

und Vermittlung. Eingeschlossen sind dabei musikwissenschaftliche, musikanalytische, ästhetische und musikthe-

oretische Inhalte sowie Fragen der Akustik und Instrumentenkunde, die bezogen werden auf die Entwicklungen und 

Umbrüche (Paradigmenwechsel) seit dem 19. Jahrhundert: die Herausbildung stilistischer Vielfalt, Kunstautonomie, 

industrialisierter Instrumentenbau, musikalische Massenkultur, nationalstaatliche Diskurse, Gesamtkunstwerk und 

Entstehung der Avantgarden, der Neuen Musik (Musikelektronik, neue Medien) und eines globalen musikkulturellen 

Pluralismus. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden haben eine Vorstellung von den Prozessen gewonnen, welche die Heterogenisierung der musika-

lischen Stilentwicklungen vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart kennzeichnen und was dies für die 

ästhetische Urteilsbildung bedeutet. Sie können Musik historischen und diskursiven Kontexten zuordnen, kritisch 

betrachten und wissenschaftlich angemessen darstellen; sie wissen um die Unabgeschlossenheit ästhetischer Fra-

gestellungen, welche die Gegenwartsmusik betreffen. 

6 

Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Ab dem 3. Studienjahr besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Analyse-Kurse für den Schwerpunkt “Analyse 

und künstlerische Praxis” zu entscheiden. Dieser dient dem Ziel, eine konkludente wissenschaftliche Ausbildung zu 

realisieren, die auf eine Promotion vorbereitet. Voraussetzung für das Belegen des Schwerpunkts “Analyse und 

künstlerische Praxis” ist das erfolgreiche Absolvieren des Schwerpunkts “Musikwissenschaftliche Methoden” im 2. 

Studienjahr. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1: Hausarbeit 13 bis 15 Seiten 50% 

Nr. 2: Referat 30 bis 40 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

4% 
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12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Die Teilnahme setzt das erfolgreich abgeschlossen Modul Musikreflexion und -rezeption 2 voraus. 

13 

Anwesenheit: 
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tiv 90 Minuten (bei Präsenzzeit von 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Eberhard Hüppe Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Bachelorabschlussmodul 

Modultitel englisch: Final Bachelor Assessment Module 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Gesang 

1 Modulnummer:  BA-BA | BP Status: [x] Pflichtmodul [  ] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [  ] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

   

[x] jedes WiSe  [x] 2 Sem. 7. + 8. 10 300 h 
[  ] jedes SoSe   

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz  

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. -  Bachelorarbeit/Bachelorprojekt 1 [x] P [  ] WP 5 
projektbe-

zogen 

projektbe-

zogen  

2. -  Bachelorarbeit/Bachelorprojekt 2 [x] P [  ] WP 5 
projektbe-

zogen 

projektbe-

zogen  

4 

Lehrinhalte: 

Der/Die Studierende hat die Wahl eine Bachelorarbeit in Form einer Einzelleistung zu schreiben oder alternativ ein 

Bachelorprojekt als Einzel- oder Gruppenleistung zu absolvieren. Das Thema der Bachelorarbeit wird in Absprache 

mit dem/der Hauptfachlehrer*in formuliert, die Ausgabe des Themas des Bachelorprojekts sowie dessen Betreuung 

und Begutachtung erfolgt in Absprache mit dem/der von der Musikhochschule bestellten Projektverantwortlichen. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden weisen durch die Bachelorarbeit nach, dass sie in der Lage sind, nach wissenschaftlichen Grund-

sätzen, die ihnen im Verlauf des Moduls Musikrezeption und -reflexion 2 (Veranstaltungen Wissenschaftliches Ar-

beiten und Wissenschaftliches Schreiben) vermittelt worden sind, ein Thema im Rahmen der vorgegebenen Zeit zu 

bearbeiten. Die Studierenden, die das Bachelorprojekt wählen, besitzen im Anschluss die Kompetenz, ein Thema in 

Form einer Einzel- oder Gruppenarbeit zu bearbeiten, zu dokumentieren und mittels geeigneter Medien zu präsen-

tieren. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Der/Die Studierende hat die Wahl eine Bachelorarbeit in Form einer Einzelleistung zu schreiben oder alternativ ein 

Bachelorprojekt als Einzel- oder Gruppenleistung zu absolvieren.  

7 
Leistungsüberprüfung: 

[x] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [  ] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 2: Verfassen der Bachelorarbeit oder ca. 45 Seiten 100% 

Nr. 2: Bachelorprojekt: Dokumentation und 60 bis 80 Seiten 50% 

Präsentation oder Medienerstellung bis zu 60 Minuten 50% 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine   

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d.h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

10% 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Voraussetzung sind die erfolgreich abgeschlossenen Module Kernmodule 1 – 4, Profilmodule 1 – 3, Module Musik-

praxis 1 – 2, Module Musiktheorie 1 – 3, Module Musikrezeption und -reflexion 1 – 3. 

13 
Anwesenheit: 

Keine 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 
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15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Torsten Augenstein Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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MODULBESCHREIBUNG FÜR DEN BACHELORSTUDIENGANG 

 

BACHELOR OF MUSIC – MUSIK UND KREATIVITÄT 

 

OFFENER WAHLBEREICH 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 
1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-01 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 Turnus: [x] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 
 

[  ] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 1 bzw. 2 15 h bzw. 30 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Atem-Stimme-Klang für alle 1 [  ] P [x] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Atem-Stimme-Klang für alle 2 [  ] P [x] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

In der Lehrveranstaltung Atem-Stimme-Klang für alle werden stimmimprovisatorisch rhythmische, melodische und 

harmonische Materialien erarbeitet. Spezielle konditionssteigernde Atemtechniken sowie Übungen zum Vokalaus-

gleich ergänzen das Lehrangebot. 

5 
Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden kennen den physiologischen Funktionskreis von Atmung und Stimme und können ihn stimmscho-

nend einsetzen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder Nr. 2: Praktische Prüfung 10 Minuten 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 
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12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 
Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-02 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 1 bzw. 2 15 h bzw. 30 h  
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Bühnenpräsenz für alle 1 [  ] P [x] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Bühnenpräsenz für alle 2 [  ] P [x] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Unterrichtsfach Bühnenpräsenz für alle bietet erste professionelle Erfahrungen mit Bühnenauftritten. Hierbei 

wird insbesondere die eigene Wahrnehmung und die persönliche sowie künstlerische Ausstrahlung trainiert und re-

flektiert. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden erlangen szenische Grundkenntnisse. Die/Der Studierende ist in der Lage diese, gemäß den Anfor-

derungen des Berufslebens, anzuwenden und zu erweitern. Ebenso kann sie/er sich künstlerischen Spezialgebieten 

nähern und ihre/seine Erfahrungen praktisch umsetzen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
 Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder Nr. 2: Praktische Prüfung 10 Minuten 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 
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12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-03 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 4 60 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Ensembleleitung für alle 1 [  ] P [x] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

2. S Ensembleleitung für alle 2 [  ] P [x] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden einen individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die 

persönlichen Entwicklungsperspektiven als auch an den sich stark wandelnden Arbeitsmarkt. Für den Bereich der 

Ensembleleitung entwickeln die Studierenden im Unterricht, neben differenzierten Dirigiertechniken, vielfältige di-

daktische und methodische Strategien. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Bachelor-Studierenden des Fachs Ensembleleitung für alle haben erste Erfahrungen darin gesammelt, Ensembles 

unterschiedlicher Art zu leiten. Sie kennen grundlegende Probestrategien und verfügen über erste Erfahrungen im 

Ensemblemanagement. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder 2: Präsentation  10 Minuten 

zu gleichem Anteil 10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 

 

  

3359



 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen:  

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich  

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-04 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [x] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  [  ] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 2 60 h 
 [  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. S Feldenkrais für alle 1 [  ] P [x] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

2. S Feldenkrais für alle 2 [  ] P [x] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden einen individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die 

persönlichen Entwicklungsperspektiven als auch an den sich stark wandelnden Arbeitsmarkt. Die Methode Feldenk-

rais vermittelt den Studierenden einen Entwicklungsprozess, an dessen erster Stelle die bewusste körperliche Wahr-

nehmung dessen steht, was z.B. in anatomischer oder muskulärer Hinsicht beim Musizieren und Singen geschieht. 

Hierzu gehört das Erkennen von Störfaktoren wie Verspannungen, Haltungsproblemen, Bewegungseinschränkungen 

und stockender Atem. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden sind in der Lage, ihren Körper so einzusetzen, dass sie das Resultat nicht dem Zufall überlassen. 

Sie können nach dem Erkennen gewohnheitsmäßiger Bewegungsmuster mit verschiedenen Alternativen kreativ ex-

perimentieren und finden neue Bewegungs- bzw. Spielmöglichkeiten. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder 2.: Verfassen eines Essays 3 bis 9 Seiten 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-05 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 

Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 [x] jedes WiSe  
[  ] 2 Sem. frei wählbar 1 bzw. 2 15 h bzw. 30 h  

 [  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Italienisch für alle 1 [  ] P [x] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

2. S Italienisch für alle 2 [  ] P [x] WP 1 
15 h  

(1 SWS) 
15 h 

4 

Lehrinhalte: 

Die perfekte italienische Aussprache ist für Opernsänger*innen sehr wichtig. Das Erlernen der italienischen Sprache 

allein reicht nicht aus, um die Sprache auch korrekt auszusprechen. In Italien sprechen Italiener*innen selbst mit 

regionalen Akzenten. Für Personen, die im künstlerischen Bereich tätig sind, z. B. Schauspieler*innen oder Sän-

ger*innen, ist das Erlernen der Dizione (die hochitalienische Aussprache) Teil ihres beruflichen Könnens. Das Errei-

chen einer profunden Vertrautheit mit den phonetischen Regeln der Dizione wird im Verlauf von zwei Semestern ver-

mittelt. Im ersten Semester liegt der Fokus auf der Beschäftigung mit Konsonanten, im zweiten Semester wird die 

Aufmerksamkeit auf die Vokale gerichtet. 

5 
Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden erlangen Kenntnisse der italienischen Dizione, welche das Profil eines/einer Künstler*in professi-

onalisieren. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder Nr. 2: Klausur 45 Minuten 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Prof. von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-06 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 1 bzw. 2 15 h bzw. 30 h  
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Künstlerisches Profil OWB 1 [  ] P [x] WP 2 
15 h  

(1 SWS) 
45 h 

2. S Künstlerisches Profil OWB 2 [  ] P [x] WP 2 
15 h  

(1 SWS) 
45 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Künstlerische Profil OWB beinhaltet mit Bezug auf einen individuellen Studienverlauf alle Aspekte, die in direk-

tem Zusammenhang mit der Ausbildung des gewählten künstlerischen Fachs stehen. Die aktuelle künstlerische Be-

rufspraxis zeichnet sich durch die Vielfalt der unterschiedlichsten Kompetenzen aus und findet hier Berücksichti-

gung. Formen des Künstlerischen Profils können u.a. das Orchesterspiel, das Mitwirken in Kammermusikensembles 

oder Gesangensembles sein. Auch solistische Aktivitäten der/des Studierenden finden hier Berücksichtigung. 

5 
Erworbene Kompetenzen: 

Die/der Studierendenverfügt über erweiterte Instrumental- resp. Stimmfähigkeiten und künstlerische Kompetenzen. 

Hierzu gehört die zunehmende künstlerische Professionalisierung in den gewählten Formationen. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder Nr. 2: Konzert konzertbezogen 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 
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12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-07 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [x] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

[  ] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 4 60 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. S Jazzensemble 1 [  ] P [x] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

2. S Jazzensemble 2 [  ] P [x] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden einen individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die 

persönlichen Entwicklungsperspektiven als auch an den sich stark wandelnden Arbeitsmarkt. Im Jazzensemble wer-

den in der Praxis typische Stil-Elemente des Jazz sowie Jazzimprovisation vermittelt. Gespielt werden Jazzstandards 

und Eigenkompositionen auf Jazz-typischen und Jazz-untypischen Instrumenten sowie Gesang. 

5 
Erworbene Kompetenzen: 

Studierende erlernen Techniken der Jazzrhythmik, -harmonik und -improvisation und erweitern ihre Repertoire-

Kenntnisse im Jazzbereich. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Mehrfache Belegungen können in Absprache mit dem Studiendekanat anerkannt werden. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder Nr. 2: Konzert bis zu 45 Minuten 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 
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12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich  

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-08 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [x] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

  

[  ] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 4 60 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst-

studium  

1. S Latin Combo 1 [  ] P [x] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

2. S Latin Combo 2 [  ] P [x] WP 2 
30 h  

(2 SWS) 
30 h 

4 

Lehrinhalte: 

Der Offene Wahlbereich ermöglicht den Studierenden einen individuellen Studienverlauf, angepasst sowohl an die 

persönlichen Entwicklungsperspektiven als auch an den sich stark wandelnden Arbeitsmarkt. Die Studierenden ler-

nen im Wahlangebot Latin Combo stilistische und rhythmische Merkmale lateinamerikanischer Musik mit besonde-

rer Berücksichtigung der Unterschiede zwischen brasilianischer und afrokubanischer Musik kennen. Sie erarbeiten 

authentische Musikbeispiele im Ensemble und erstellen neue Arrangements in lateinamerikanischen Stilistiken. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden verfügen über ein umfassendes Verständnis für das Zusammenwirken lateinamerikanischer Kon-

zepte und Begriffe wie clave, tumbao, montuno, aber auch samba und partido alto. Sie können typische perkussive 

Elemente auf andere Instrumente wie Gitarre und Klavier übertragen und beherrschen die Fähigkeit, stilistisch ver-

siert zu phrasieren, improvisieren und zu arrangieren. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Mehrfache Belegungen können in Absprache mit dem Studiendekanat anerkannt werden. 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder Nr. 2: Konzert bis zu 45 Minuten 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 
Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-09 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [  ] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[x] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 1 bzw. 2 30 h bzw. 60 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Popchor für alle 1 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

2. S Popchor für alle 2 [x] P [  ] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 
Lehrinhalte: 

Gemeinsam werden mehrstimmige Vocal-Arrangements im Kontext eines Ensembles erarbeitet. 

5 
Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, sich in ein regelmäßig probendes Ensemble einzubringen. Außerdem be-

treiben sie aktive Stimmbildung. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Keine   

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 
Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Keine 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 
Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-10 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [x] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[  ] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 1 bzw. 2 30 h bzw. 60 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Stimm- und Hörphysiologie für alle 1 [  ] P [x] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

2. S Stimm- und Hörphysiologie für alle 2 [  ] P [x] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Fach Stimm- und Hörphysiologie für alle vermittelt die für Musiker*innen, im Speziellen Sänger*innen, relevan-

ten Inhalte anatomischer, physiologischer und psychologischer Voraussetzungen des Singens und Sprechens. Das 

vermittelte Grundlagenwissen über die stimmbildenden Organe, die Muskulatur, das Nervensystem und das Skelett-

system, die Physiologie des Hörsinns sowie die grundlegenden Kenntnisse über das Atmen und das Gehör sind In-

halte dieser Veranstaltung. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die Studierenden erwerben Kenntnisse über die stimmbildenden Organe und die Hörfunktion und erlangen die Mög-

lichkeit der realistischen Einschätzung der eigenen Stimmleistungen. Sie erlernen dem Umgang mit Stimmkrisen 

und sammeln Erfahrung mit stimmhygienischen Verhaltensweisen. Hörschädigendes Verhalten und gehörschüt-

zende Maßnahmen werden reflektiert und kommen zur Anwendung. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1 oder 2: Präsentation 15 Minuten 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 
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11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 

12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 
Keine 

13 

Anwesenheit: 

Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) respek-

tive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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Modultitel deutsch: Profilmodul – Anhang offener Wahlbereich 

Modultitel englisch: Module of Minor Subjects 

Studiengang: 
Bachelor of Music - Musik und Kreativität 

Studienrichtung Instrument, Gesang 

1 Modulnummer: BA-MuK-PM-WB-11 Status: [  ] Pflichtmodul [x] Wahlpflichtmodul 

2 
Turnus: [x] jedes Semester Dauer: [x] 1 Sem. Fachsemester: LP: Workload: 

 

[  ] jedes WiSe  [  ] 2 Sem. frei wählbar 1 bzw. 2 30 h bzw. 60 h 
[  ] jedes SoSe  

3 

Modulstruktur: 

Nr. Typ Lehrveranstaltung Status LP 
Präsenz 

(h + SWS) 

Selbst- 

studium 

1. S Tanz für alle 1 [  ] P [x] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

2. S Tanz für alle 2 [  ] P [x] WP 1 
30 h  

(2 SWS) 
0 h 

4 

Lehrinhalte: 

Das Fach Tanz für alle wird mit der Zielsetzung von Bühnenauftritten im Bereich Oper, Operette, Musical etc. unter-

richtet. Im Fokus steht die künstlerische Professionalisierung im Bereich Tanz. Auf verschiedenen Ausdrucksebenen 

wird mit den Phänomenen experimentell, improvisatorisch, gestaltend und reproduzierend gearbeitet. 

5 

Erworbene Kompetenzen: 

Die/Der Studierenden lernt als Ausgangspunkt der technischen Schulung die im Menschen anatomisch-funktionel-

len Bewegungsmöglichkeiten kennen. Diese eröffnen ein weites Feld potentieller Tanzbewegungen und geben Raum 

für die Gestaltung von Choreographien. 

6 
Beschreibung von Wahlmöglichkeiten innerhalb des Moduls: 

Keine 

7 
Leistungsüberprüfung: 

[  ] Modulabschlussprüfung (MAP) [  ] Modulprüfung (MP) [x] Modulteilprüfung (MTP) 

8 

Prüfungsleistung/en: 
Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Gewichtung für die 

entfällt bei Modulabschlussprüfung Umfang Modulnote (%) 

Nr. 1. oder 2: Präsentation 15 Minuten 

zu gleichem Anteil 

10%* 

1. bis 4. Semester 

zu gleichem Anteil 

35%* 

5. und 6. Semester 

zu gleichem Anteil 

20%* 

7. und 8. Semester 

9 

Studienleistungen: 

Anzahl und Art, Anbindung an die Lehrveranstaltung Dauer bzw. Umfang 

Keine  

10 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten: 

Die Leistungspunkte für das Modul werden angerechnet, wenn das Modul insgesamt erfolgreich abgeschlossen 

wurde, d. h. alle Prüfungsleistungen und Studienleistungen bestanden wurden. 

11 

Gewichtung der Modulnote für die Bildung der Gesamtnote: 

Profilmodul 1: 3% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(90% Pädagogisches Profil, 10% Wahlbereich) 

Profilmodul 2: 2% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(65% Pädagogisches Profil, 35% Wahlbereich) 

Profilmodul 3: 20% - diese Angabe bezieht sich auf das gesamte Modul 

(80% Pädagogisches Profil, 20% Wahlbereich) 
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12 
Modulbezogene Teilnahmevoraussetzungen: 

Keine 

13 

Anwesenheit: 
Für den erfolgreichen Abschluss des Moduls ist die regelmäßige Teilnahme an den dazugehörigen Veranstaltungen 

erforderlich. Pro Veranstaltung kann die/der Studierende bis zu drei Mal 45 Minuten (bei Präsenzzeit 1 SWS) res-

pektive 90 Minuten (bei Präsenzzeit 2 SWS) usw. vom Unterricht fernbleiben. 

14 
Verwendbarkeit in anderen Studiengängen: 

Keine 

15 
Modulbeauftragter: Zuständiger Fachbereich: 

Peter von Wienhardt Musikhochschule Münster - FB 15 der WWU 

16 
Sonstiges: 
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